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Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:
Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt, den Jahresabschluss 2020 

sowie den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Kulturbetriebs der Stadt Aachen 

für das Jahr 2020 mit folgenden Beträgen festzustellen:

Bilanzverlust: 1.577.505,80 €.

Er empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Entlastung der Betriebsleitung gemäß § 5, Absatz 4, 

EigVO NRW.

Jahresabschluss und Lagebericht sind Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift 

beigefügt.

 

Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur und Theater 

den Jahresabschluss 2020 sowie den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des 

Kulturbetriebs der Stadt Aachen für das Jahr 2020 mit folgenden Beträgen festzustellen:

Bilanzverlust: 1.577.505,80 €.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Entlastung des Betriebsausschusses gemäß § 4c) EigVO.  

Jahresabschluss und Lagebericht sind Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift 

beigefügt.

Keupen

Oberbürgermeisterin
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Erläuterungen:
Gem. § 7 Absatz 2.d) und g) der Betriebssatzung für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen in der 

Fassung vom 14.04.2007 sowie der Änderungssatzung vom 13.12.2017 sind der von der 

Betriebsleitung zu erstellende Jahresabschluss und der Lagebericht dem Betriebsausschuss Kultur 

und Theater vorzulegen, damit dieser die Feststellung gemäß § 6 Absatz 1.f) und Absatz 2.a) der 

Betriebssatzung durch den Rat vorbereiten kann.

Der Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht sowie 

Anhang.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 weist folgende Summe auf:

Bilanzverlust: 1.577.505,80 €.

Der 3. Quartalsbericht 2020 (Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater am 02.02.2021) wies ein 

Defizit in Höhe von 1.651.071,04 € aus.

Anlage/n:
Abschlussbericht

2 von 101 in Zusammenstellung



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH Geschäftsführer: 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dirk Abts RA WP StB 
 Steuerberatungsgesellschaft Markus Esch RA WP StB 
 Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB 
 Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0 Thorsten Pietsch RA StB 
 Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90 Tim Sons Dipl.-Kfm. WP StB 
 E-Mail hp@heilmaier-partner.de 
 Internet www.heilmaier-partner.de 
 Amtsgericht Krefeld HRB 3704 

B e r i c h t 

 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 

zum 31. Dezember 2020 und des 

Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020 

 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

der Stadt Aachen 

 

 

Kulturbetrieb der Stadt Aachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfertigung Nr.: «Zahl» 

 

 

3 von 101 in Zusammenstellung



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 - I - 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

 

A. Prüfungsauftrag.............................................................................................................................. 1 

B. Grundsätzliche Feststellungen ....................................................................................................... 2 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ............................................. 2 

II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse ....................................................... 3 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .................................................................................... 4 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung ............................................................. 7 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ........................................................................... 7 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen ............................................................... 7 

2. Jahresabschluss ............................................................................................................. 7 

3. Lagebericht ..................................................................................................................... 8 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses............................................................................... 9 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ........................................ 9 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen ........................................ 9 

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen ........................................................................... 9 

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ............................................................. 10 

1. Vermögens- und Finanzlage ........................................................................................ 10 

2. Ertragslage ................................................................................................................... 17 

E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG ........................................................... 21 

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .................................................. 22 

G. Schlussbemerkung ...................................................................................................................... 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen 

Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten. 

4 von 101 in Zusammenstellung



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 - II - 

A n l a g e n 

 

Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2020 

 

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung 2020 

 

Anlage 3 Anhang für das Geschäftsjahr 2020 

 

Anlage 4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 

 

Anlage 5 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

Anlage 6 Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

 

Anlage 7 Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses  

 

Anlage 8 Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 

 

Anlage 9 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 

 

 
 
 

5 von 101 in Zusammenstellung



  
 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

 - III - 

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s 
 

EigVO NRW Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen 
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GO NRW Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
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A. Prüfungsauftrag 

1 Die Betriebsleitung des 

Kulturbetrieb der Stadt Aachen 

 

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb oder Kulturbetrieb bezeichnet) 

 

 hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 

01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 zu prüfen.  

2 Der Auftrag erstreckte sich gemäß § 106 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der 

Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-

fungspflichtigen Einrichtungen auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

unter Einbeziehung der Buchführung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW 

und den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches so-

wie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse nach § 53 HGrG zum 31. Dezember 2020. 

3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

4 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstel-

lung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der von uns ge-

prüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. 

5 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen. 

6 Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht beige-

fügt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hin-

weise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2020 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen. 

7 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedin-

gungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, 

zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen 

kann, auch im Verhältnis zu Dritten. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung 

8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlage 1 bis 3), 

insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt. 

9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus-

führungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der 

zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere 

Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die 

wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen ha-

ben. 

10 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirt-

schaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf: 

- Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.578 (Vorjahr: 

Jahresfehlbetrag TEUR 370) ausgewiesen.  

- Der Wirtschaftsplan 2020 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR  0 vor. Somit 

hat sich ein um TEUR -1.578 schlechteres Jahresergebnis ergeben.  

- Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 19.506 (Vorjahr: 

TEUR 18.695).  

- Für das Folgejahr 2021 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe 

TEUR 22.335 geplant. 

- Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 

14,1% (Vorjahr: 20,5%).  
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11 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen 

zur künftigen Entwicklung sowie zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des 

Betriebes: 

- Wesentliche Risiken für den Betrieb sieht die Betriebsleitung in politischen Beschlüssen, 

die nicht im Wirtschaftsplan eingearbeitet sind, sowie in Personalangelegenheiten.  

- Ferner sind wegfallende Spenden und Zuschüsse ein bedeutendes Risiko für den Kultur-

betrieb.  

12 Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kul-

turbetrieb der Stadt Aachen durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und dem Lagebericht 

nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraus-

sichtlichen Entwicklung des Betriebes im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beur-

teilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt 

plausibel und zutreffend. 

13 Die vorstehenden Erläuterungen werden im Abschnitt D. III. dieses Prüfungsberichtes durch 

analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

ergänzt. 

 

II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

14 Zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen geben wir in der Anlage 6 

dieses Berichts eine Übersicht. Für das Berichtsjahr 2020 haben sich keine Veränderungen 

ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebssat-

zung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.  
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jah-

resabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 

die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestim-

mungen der Betriebssatzung geprüft.  

16 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risi-

ken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich 

auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts 

beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).  

17 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses 

waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Best-

immungen der Betriebssatzung.  

18 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 HGrG beachtet.  

19 Hinsichtlich der Grundlage für die Prüfungsurteile, der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie der Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk. 

20 Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unterneh-

mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 

kann (§ 317 Abs. 4a HGB). 

21 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Auf-

gaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah-

resabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher 

Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung au-

ßerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand un-

serer Abschlussprüfung. 

22 Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  
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23 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-

system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 

des Eigenbetriebes abzugeben (§ 317 Abs. 4a HGB). 

24 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

25 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und 

Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.  

26 Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer 

Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Um-

felds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kriti-

scher Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel 

durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die 

Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.  

27 Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prü-

fungsschwerpunkte: 

- Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung, 

- Sonderposten für Investitionszuschüsse, 

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,  

- Umsatzerlöse und 

- Zuwendungen. 

28 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der We-

sentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.  

29 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und 

Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des 

Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.  

30 Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen 

Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.  
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31 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet.  

32 Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Sys-

tems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungs-

handlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich. 

33 Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner 

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage vorgenommen. 

34 Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.  

35 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwe-

sentlichkeit verzichtet.  

36 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-

Listen nachgewiesen. 

37 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge so-

wie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge. 

38 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir 

Saldenbestätigungen eingeholt.  

39 Der Betriebsleiter und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte 

und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflicht-

gemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Be-

triebsleiter hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgege-

ben, die wir zu unseren Akten genommen haben. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung  

I.  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

40 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und 

die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht in allen wesent-

lichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Be-

triebssatzung entsprechen. 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

41 Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr über das System 

SAP Software (mySAP ERP 2004“). Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die 

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 

2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoft-

ware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung 

ermöglicht wird. 

42 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen. 

43 Die Organisation der Buchführung ermöglicht in allen wesentlichen Belangen die vollständige, 

richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kon-

tenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des auto-

matisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die 

Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt. 

44 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu 

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

 

2. Jahresabschluss 

45 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Ka-

pitalgesellschaften aufgestellt.  
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46 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den 

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) und der Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB. 

47 Soweit die Besonderheiten des Betriebes keine Änderungen erforderlich machten, wurde ge-

mäß § 22 EigVO NRW für die Bilanz die Gliederungsform des § 266 HGB beachtet. Gemäß § 

265 Abs. 5 HGB wurden folgende Bilanzposten eingefügt:  

- Kunstgegenstände unter den Sachanlagen, 

- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, 

- Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger. 

48 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 

HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

49 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte beste-

hen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang. 

50 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die 

Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausrei-

chend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang 

übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig 

und zutreffend dargestellt.  

51 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschrif-

ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 

3. Lagebericht 

52  Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses  

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

53 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss 

insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammen-

wirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 

54 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Pos-

ten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III. 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

55 Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden 

Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen nicht 

vor. Auch der Anhang enthält keine diesbezüglichen Angaben. 

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

56 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus-

wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer 

Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor. 
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

1. Vermögens- und Finanzlage 

Bilanzaufbau nach Fristigkeiten  

57 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichts-

punkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2020 den entsprechenden 

Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzposten nach wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten wie folgt modifiziert werden. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum 

Anlagevermögen wird dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet. 

58  

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Aktiva     
Immaterielle Vermögensgegenstände 137 59 36 -23 

Sachanlagen 87.362 87.265 87.333 +68 

Langfristig gebundenes Vermögen 87.499 87.324 87.369 +45 

     

Vorräte 639 645 337 -308 

Lieferungs- und Leistungsforderungen 227 153 55 -98 

Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe 1.447 1.418 6.024 +4.606 

Sonstige Vermögengegenstände 401 421 895 +474 
Geldmittel 40 42 18 -24 

Rechnungsabgrenzungsposten 122 144 30 -114 

Kurzfristig gebundenes Vermögen 2.876 2.823 7.359 +4.536 

      
Gesamtvermögen 90.375 90.147 94.728 +4.581 

 
 
  

59 Die Bilanzsumme hat sich von TEUR 90.147 um TEUR 4.581 auf TEUR 94.728 erhöht. Die 

wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert: 

60 Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen wie folgt entwickelt:  

 

 TEUR 
Stand 01.01 2020 87.324 

Zugänge 574 

Abschreibungen -529 

Stand 31.12 2020 87.369 
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61 Das Anlagevermögen ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken 

(TEUR 84.727; Vorjahr: TEUR 84.636). Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände wird nicht 

vorgenommen. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind 

nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden. 

62 Die Anlagenzugänge des Berichtsjahres 2020 belaufen sich auf TEUR 574. Es handelt sich im 

Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 91), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 9) so-

wie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 460). Die Abschreibungen auf Vermögensge-

genstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 529.  

63 Das Umlaufvermögen hat sich um TEUR 4.650 erhöht und beträgt zum Abschlussstichtag 

TEUR 7.329.  

64 Beim Vorratsvermögen handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 337; Vorjahr: 

TEUR 645).  

65 Lieferungs- und Leistungsforderungen belaufen sich auf TEUR 55 (Vorjahr: TEUR 153).  

66 Bei den sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 895; Vorjahr: TEUR 421) handelt es sich 

im Wesentlichen um Zuschussforderungen. 

67 Die Geldmittel zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 42). Unter 

den liquiden Mitteln werden die Kassenbestände der Museumskassen, der Stadtbibliothek, des 

Centre Charlemagne sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Die Entwicklung der 

Geldmittel ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen. 
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68 Auf der Passivseite ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen: 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Passiva     
Kapitalrücklage 79.322 79.322 79.322 0 
Gewinnrücklagen 578 379 358 -21 
Bilanzgewinn/-verlust -761 -22 -1.578 -1.556 
Bilanzielles Eigenkapital 79.139 79.679 78.102 -1.577 
Sonderposten für Investitionszuwendungen 6.673 6.484 6.463 -21 
Wirtschaftliches Eigenkapital 85.812 86.163 84.565 -1.598 

      
Rückstellungen 561 544 948 +404 
Verbindlichkeiten Stadt und andere 
Eigenbetriebe 

2.753 2.186 7.572 +5.386 

Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten 793 578 439 -139 
Sonstige Verbindlichkeiten 221 331 954 +623 
Rechnungsabgrenzungsposten 235 345 250 -95 
Kurzfristiges Fremdkapital 4.563 3.984 10.163 +6.179 

      
Gesamtkapital 90.375 90.147 94.728 +4.581 

 

69 Zum 31. Dezember 2020 wird ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von TEUR 78.102 (Vor-

jahr: TEUR 79.679) ausgewiesen.  

70 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke 

(TEUR 358; Vorjahr: TEUR 379). 

71 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2020 beträgt TEUR 1.578; (Vorjahr: Bilanzverlust: 

TEUR 22).  

72 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert. 

73 Bei den Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen handelt es sich insbesondere um Zu-

schüsse und Schenkungen für Kunstgegenstände und abnutzbares Anlagevermögen. Die Son-

derposten für Kunstgegenstände werden nicht ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für 

abnutzbares Anlagevermögen werden entsprechend den Nutzungsdauern der Anlagen zuguns-

ten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf 

TEUR 216 (Vorjahr: TEUR 283). 
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74 Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum Abschlussstichtag 2020 auf TEUR 945 (Vor-

jahr: TEUR 542). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:  

 

Entwicklung Stand    Stand 

 1. 1. 2020 Verbrauch Auflösung Zuführung 31. 12. 2020 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Jahresabschluss 18 -15 -1 18 20 

Steuerberatung 6 -6 0 3 3 

Urlaub- / Über-stunden 296 -282 -14 341 341 

Kunstpreis Aachen 4 0 0 0 4 

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 12 0 0 0 12 

Jugendkulturfonds 5 -5 0 0 0 

Kaste 40 -33 0 85 92 

Euregio Schüler-Literaturpreis 2 0 0 2 4 

Rückforderung Schrittmacher-festival 45 0 0 0 45 

Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018 28 0 0 0 28 

Rückzahlung Plattform Aachen 2 -2 0 0 0 

Rückzahlung Lust der Täuschung 15 0 0 0 15 

RFID Rückzahlung Mittelabruf 2020 0 0 0 19 19 

Zuschussrückforderung Dürer Trias 0 0 0 107 107 

Ausstehende Rechnungen 69 -33 0 219 255 

 542 -376 -15 794 945 

 

75 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum 31. Dezem-

ber 2020 auf TEUR 439 (Vorjahr: TEUR 578).  

76 In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spen-

denmitteln in Höhe von TEUR 827 (Vorjahr: TEUR 148) enthalten. 

77 Anlage 7 enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliede-

rungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz. 
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Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage 

78 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und 

Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.  

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
 TEUR TEUR TEUR 

Anlagevermögen 87.499 87.324 87.369 
Gesamtvermögen 90.375 90.147 94.728 
Anlagenintensität 96,8% 96,9% 92,2% 

    
    

Wirtschaftliches Eigenkapital 85.812 86.163 84.565 
Gesamtkapital 90.375 90.147 94.728 
Eigenkapitalquote 95,0% 95,6% 89,3% 

    
    

Wirtschaftliches Eigenkapital 85.812 86.163 84.565 
Anlagevermögen 87.499 87.324 87.369 
Anlagendeckungsgrad I 98,1% 98,7% 96,8% 

    
    

Kurzfristige Mittel 2.876 2.823 7.359 
Kurzfristige Schulden 4.563 3.984 10.163 
Unterdeckung -1.687 -1.161 -2.804 
Liquidität 2. Grades 63,0% 70,9% 72,4% 

 

 

79 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes: 

- Die Anlagenintensität beträgt zum Bilanzstichtag 2020 92,2% und zeigt den hohen Anteil 

des langfristig gebundenen Anlagevermögens. 

- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand 

einer starren Grenze bei der Eigenkapitalquote beurteilen, sondern muss im Hinblick auf 

die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftli-

che Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von 

verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, 

Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurtei-

lung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertrags-

kraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für 

Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr 

nicht wesentlich geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 89,3% (Vorjahr: 95,6%).  
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- Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen 

langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlas-

sungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größe-

rem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt 

worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad I beläuft 

sich auf 96,8% (Vorjahr: 98,7%). 

- Die Liquidität 2. Grades beträgt 72,4% (Vorjahr: 70,9%). 
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Kapitalflussrechnung 

80 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtsjahr. 

Die Kapitalflussrechnung haben wir nach dem DRS 21 n.F. (Deutscher Rechnungslegungsstan-

dard Nr. 21) erstellt. Die Zahlungsströme werden nach den Bereichen laufende Geschäftstätig-

keit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des Mittelflusses 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Erhaltene Zinsen und 

Beteiligungserträge werden der Investitionstätigkeit zugeordnet; gezahlte Zinsen werden der 

Finanzierungstätigkeit zugeordnet.  

 2019 2020 
 TEUR TEUR 

Jahresergebnis -370 -1.578 

Abschreibungen 567 528 

Zinserträge / Zinsaufwendungen 84 84 

Auflösung Investitionszuschüsse -283 -216 

Veränderung Vorräte -7 308 

Veränderung Forderungen 83 -4.981 
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung -22 114 

Veränderung Rückstellungen -17 404 

Veränderung Verbindlichkeiten -673 5.870 

Veränderung passive Rechnungsabgrenzung 110 -94 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -528 439 

   

Anlagenzugänge -296 -574 

Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0 0 

Cashflow aus Investitionstätigkeit -296 -574 

   

Einlage Trägerkörperschaft 910 0 

Gezahlte Zinsen -84 -84 
Zugang Investitionszuschüsse 0 195 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 826 111 

   
Veränderung Finanzmittelfonds 2 -24 

Finanzmittelfonds 1.1. 40 42 

Finanzmittelfonds 31.12. 42 18 

 

81 Der Finanzmittelbestand hat sich um TEUR 24 auf TEUR 18 vermindert.  

82 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 439 positiv (Vorjahr: minus 

TEUR 528).  

83 Dem Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 574; Vorjahr: TEUR 296) steht ein Cashflow 

aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 111 (Vorjahr: TEUR 826) gegenüber.  
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2. Ertragslage  

84 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der 

beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den 

Gesamtbetrieb. 

 2018 2019 2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Umsatzerlöse 3.343 3.362 2.100 -1.262 
Sonstige betriebliche Erträge 19.930 20.208 21.159 +951 
Bestandsveränderungen 12 7 -308 -315 
Betriebserträge 23.285 23.577 22.951 -626 

      
Personalaufwand -11.402 -11.709 -12.344 +635 
Abschreibungen -732 -610 -536 -74 
Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.828 -11.544 -11.565 +21 
Betriebsaufwendungen -23.962 -23.863 -24.445 +582 

      
Betriebsergebnis -677 -286 -1.494 -1.208 

      
Finanzergebnis -84 -84 -84 0 
Ertragsteuern 0 0 0 0 
Jahresfehlbetrag -761 -370 -1.578 -1.208 

      
Gewinnvortrag 0 0 0 0 
Auflösung von Gewinnrücklagen 0 348 0 -348 
Zuführung zu Gewinnrücklagen 0 0 0 0 
Bilanzverlust -761 -22 -1.578 -1.556 

 

 

85 Anlage 7 enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere 

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung. 

86 Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 1.578 (Vorjahr: Jahresfehl-

betrag TEUR 370) ausgewiesen.  

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt: 
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88 Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 1.262 auf TEUR 2.100 vermindert. Im Einzelnen ergab 

sich folgende Entwicklung: 

 2018 2019 2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule 1.451 1.436 1.141 -295 

Eintrittsgelder 788 854 267 -587 

Stadtbibliothek 158 169 151 -18 
Vermietung und Verpachtung 805 754 445 -309 

Sonstige Umsatzerlöse 21 37 55 +18 

Verkäufe Museumsshop 87 70 34 -36 

Pachteinnahmen 33 42 7 -35 

 3.343 3.362 2.100 -1.262 

  

89 Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geprägt durch die sonstigen betriebli-

chen Erträge, insbesondere durch die Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen. Die Ent-

wicklung der sonstigen betrieblichen Erträge war wie folgt:  

 2018 2019 2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Zuschüsse Rechtsträger 17.827 18.695 19.506 +811 

Andere Zuschüsse 959 434 779 +345 

Spenden 538 531 362 -169 

Auflösung von Rückstellungen 33 35 1 -34 

Auflösung von Sonderposten 414 283 216 -67 
übrige Erträge 159 230 295 +65 

 19.930 20.208 21.159 +951 

 

90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen. 

91 Die Personalaufwendungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 12.344 (Vorjahr: 

TEUR 11.709). 

92 Die Abschreibungen betragen TEUR 536 (Vorjahr: TEUR 610). Von dem Gesamtbetrag ent-

fallen TEUR 528 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 8 auf Abschreibungen 

des Umlaufvermögens. 
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93 Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 21 auf TEUR 11.565 erhöht. We-

sentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:  

 

 2018 2019 2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Mieten einschl. Nebenkosten 3.480 3.497 3.459 -38 
Ausstellungen 606 602 1.513 +911 
Gebäudeunterhaltung 1.233 1.269 1.097 -172 
IT-Kosten 667 665 728 +63 
Honorare 566 599 505 -94 
Verwaltungskostenbeitrag 625 702 739 +37 
Servicedienste 410 249 251 +2 
Kulturelle Veranstaltungen 670 536 447 -89 
Reinigungskosten 491 427 444 +17 
Technische Anlagen 0 348 15 -333 
Zuwendungen KASTE 433 494 607 +113 
Kommunikation und Information 403 289 245 -44 
Transportkosten 321 183 142 -41 
Unterhaltung Sammlung 292 240 213 -27 
Versicherungen 218 149 154 +5 
Beschaffungskosten 234 157 227 +70 
Bewachung 371 267 103 -164 
Reisekosten, Fortbildung 135 100 52 -48 
Pädagogik 78 52 51 -1 
Portokosten 73 61 27 -34 
Bewegliche Einrichtungen 48 170 200 +30 
Repräsentationskosten 12 14 11 -3 
Museumsshop 32 21 11 -10 
Fachmedien 23 22 19 -3 
Übrige 407 431 305 -126 

 11.828 11.544 11.565 +21 
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Kennzahlen zur Ertragslage 
 

94 Der Aufwandsdeckungsgrad (Saldo der Betriebserträge und -aufwendungen ohne Berück-

sichtigung der Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) hat sich in den letzten drei Jahren 

wie folgt entwickelt: 

 2018 2019 2020 
 TEUR TEUR TEUR 

Betriebserträge 23.285 23.577 22.951 

abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers -17.827 -18.695 -19.506 

 5.458 4.882 3.445 

Betriebsaufwendungen -23.962 -23.863 -24.445 

 -18.504 -18.981 -21.000 

    

Aufwandsdeckungsgrad 22,8% 20,5% 14,1% 

 

 

Spartenergebnisse 

95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt: 

 2018 2019 2020  +/-Vj. 
 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Städtische Museen -42 92 -28 -120 

Ludwig Forum für Internationale Kunst -311 70 -501 -571 

Stadtarchiv 77 -85 -76 +9 

Veranstaltungsmanagement 65 126 20 -106 
Musikschule -190 -156 -328 -172 

Stadtbibliothek -143 -200 9 +209 

Route Charlemagne -55 387 -154 -541 

Barockfabrik 11 74 -2 -76 

Kunst- und Kulturvermittlung 184 -104 -374 -270 

Kulturservice -357 -226 -144 +82 

 -761 -22 -1.578 -1.556 
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E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 

96 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, 

dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fra-

genkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

97 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der er-

forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vor-

schriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Be-

triebssatzung geführt worden sind. 

98 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. 

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach 

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeu-

tung sind. 
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 

99 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der 
Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 
und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kul-
turbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes 
zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
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dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermit-
telt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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G. Schlussbemerkung 

100 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-

zember 2020 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 erstatten wir in Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von 

Prüfungsberichten (IDW PS 450). 

101 Der von uns mit Datum 28. Mai 2021 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Ab-

schnitt F. enthalten. 

102 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unse-

rer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses 

und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (ein-

schließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellung-

nahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen 

wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Krefeld, den 28. Mai 2021 

 

 

 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 

 ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens 
 Wirtschaftsprüfer 
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 Anlage 1Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Stand Vergleich Stand Vergleich 

A K T I V A 31. 12. 2020 31. 12. 2019 P A S S I V A 31. 12. 2020 31. 12. 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Anlagevermögen 87.369.198,49 (87.323.962,89) A. Eigenkapital 78.102.293,67 (79.679.799,47)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 36.003,17 (59.396,75) I. Stammkapital 1,00 1,00

-. Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte II. Kapitalrücklage 79.322.154,98 79.322.154,98

und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 36.003,17 59.396,75 III. Gewinnrücklagen 357.643,49 (379.156,51)

36.003,17 (59.396,75) _. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1

II. Sachanlagen 87.333.195,32 (87.264.566,14) Nr. 1 AO 357.643,49 379.156,51

1. Kunstgegenstände 84.727.038,64 84.635.692,08 357.643,49 (379.156,51)

2. Technische Anlagen und Maschinen 184.293,39 230.820,39

3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 2.421.863,29 2.398.053,67 IV. Bilanzverlust -1.577.505,80 -21.513,02

87.333.195,32 (87.264.566,14)

87.369.198,49 (87.323.962,89) 78.102.293,67 (79.679.799,47)

B. Umlaufvermögen 7.328.697,37 (2.679.204,17) B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum

Anlagevermögen 6.463.266,19 6.484.177,73

I. Vorräte 337.184,71 (645.628,87)

-. Fertige Erzeugnisse und Waren 337.184,71 645.628,87 C. Rückstellungen 947.761,91 (544.298,59)

337.184,71 (645.628,87) 1. Steuerrückstellungen 2.659,63 2.659,63

II. Forderungen und sonstige 2. Sonstige Rückstellungen 945.102,28 541.638,96

Vermögensgegenstände 6.973.179,22 (1.991.996,74) 947.761,91 (544.298,59)

1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 55.390,07 153.192,67 D. Verbindlichkeiten 8.964.473,33 (3.094.339,68)

2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

andere Eigenbetriebe 6.022.878,55 1.417.777,06 Leistungen 438.342,16 578.265,18

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und

einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0) anderen Eigenbetrieben 7.572.354,38 2.185.804,47

3. Sonstige Vermögensgegenstände 894.910,60 421.027,01 3. Sonstige Verbindlichkeiten 953.776,79 330.270,03

6.973.179,22 (1.991.996,74) davon aus Steuern: 

EUR 105.152,34 (Vj: EUR 137.769,64)

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 18.333,44 41.578,56 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 

EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)

7.328.697,37 (2.679.204,17) 8.964.473,33 (3.094.339,68)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.899,24 144.183,65 E. Rechnungsabgrenzungsposten 250.000,00 344.735,24

BZA_BilSumA. 94.727.795,10 90.147.350,71 BZA_BilSumP. 94.727.795,10 90.147.350,71
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Anlage 2Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 2.099.807,51 3.362.083,49

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen -308.444,16 7.056,19

(im Vorjahr: Erhöhung des Bestandes)

3. Sonstige betriebliche Erträge 21.159.523,10 20.208.048,56

4. Personalaufwand -12.343.457,15 -(11.708.561,60)

a) Löhne und Gehälter -9.415.725,75 -8.977.168,46

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -2.927.731,40 -2.731.393,14

davon für Altersversorgung: 

EUR 955.059,92 (Vj: EUR 889.370,17)

-12.343.457,15 -(11.708.561,60)

5. Abschreibungen -535.992,68 -(610.137,07)

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -528.469,79 -566.794,14

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -7.522,89 -43.342,93

-535.992,68 -(610.137,07)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.565.011,42 -11.544.071,59

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -83.931,00 -83.931,00

8. Ergebnis vor Steuern -1.577.505,80 -369.513,02

9. Jahresfehlbetrag -1.577.505,80 -369.513,02

10. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 348.000,00

11. Bilanzverlust -1.577.505,80 -21.513,02

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
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)$ 2QTIVbQMZ]VO[# ]VL 2M_MZ\]VO[UM\PWLMV

:_d\_OR[R VZZNaR_VRYYR KR_ZiTR[`TRTR[`ah[QR b[Q QN` HNPUN[YNTRcR_ZiTR[ dR_QR[ fb 

6[`PUNSSb[T`' Ofd( =R_`aRYYb[T`X\`aR[ NOfjTYVPU QR_ ]YN[ZhmVTR[ 6O`PU_RVOb[T NXaVcVR_a(

;j_ QVR 7R`ah[QR QR_ HaNQaOVOYV\aURX db_QR QN` KR_SNU_R[ QR_ ;R`adR_aZRaU\QR N[TRdR[QRa(

CRbfbTh[TR QR` LV_a`PUNSa`WNU_R` dR_QR[ R[a`]_RPUR[Q QR_ ORa_VRO`TRdiU[YVPUR[ Cbafb[T`QNbR_ 

YV[RN_ NOTR`PU_VROR[(

;j_ QN` <R`PUhSa`WNU_ ,*,* db_QR[ ORdRTYVPU NO[bafON_R LV_a`PUNSa`TjaR_ c\[ ,/+ :b_\ OV` 

2** :b_\ TRZhm l 0 6O`( , :Ha< QV_RXa c\YY`ah[QVT NOTR`PU_VROR[ b[Q V[ RV[RZ `R]N_NaR[ 

KR_fRVPU[V` NbSTRYV`aRa(

9VR K\__haR `V[Q ZVa QR[ KR_XNbS`]_RV`R[ ORdR_aRa NOfjTYVPU QR_ <RdV[[NO`PUYhTR(

9VR GjPX`aRYYb[TR[ dR_QR[ ZVa QRZ [NPU cR_[j[SaVTR_ XNbSZh[[V`PUR_ 7Rb_aRVYb[T [\adR[QVTR[ 

:_SjYYb[T`ORa_NT N[TR`Rafa b[Q OR_jPX`VPUaVTR[ NYYR R_XR[[ON_R[ GV`VXR[ b[Q b[TRdV``R[ 

KR_]SYVPUab[TR[(

9VR KR_OV[QYVPUXRVaR[ `V[Q ZVa VU_R[ :_SjYYb[T`ORa_hTR[ Nb`TRdVR`R[(
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5ZTd]\MZ]VOMV ]VL 1VOIJMV b] 5QVbMTVMV @W[\MV LM[ :IPZM[IJ[KPT][[M[

29<1>H

1VTIOM^MZUfOMV

'$ CIKP[\IVL

J[aR_ QR[ @b[`aTRTR[`ah[QR[ dR_QR[ <RTR[`ah[QR R_SN``a& QVR VZ :VTR[abZ QR_ HaNQa 6NPUR[ 

`aRUR[( Mb QR[ @b[`aTRTR[`ah[QR[ fhUYR[ ORV`]VRY`dRV`R EYN`aVXR[& <RZhYQR b[Q HXbY]ab_R[& NOR_ 

NbPU 6_PUVcN_VR[ VZ HaNQaN_PUVc `\dVR dRVaR_R HNZZYb[TR[ b[Q 7bPUOR`ah[QR c\[ Xj[`aYR_V`PUR_& 

UV`a\_V`PUR_ \QR_ dV``R[`PUNSaYVPUR_ 7RQRbab[T(

J[aR_ QR_ 7VYN[f]\`VaV\[ `V[Q QVR @b[`adR_XR QR` HbR_Z\[Qa'AbQdVT'Bb`RbZ` V[ =iUR c\[ 

/0(,,0&+-0 q `\dVR QR` AbQdVT ;\_bZ` Sj_ >[aR_[NaV\[NYR @b[`a V[ =iUR c\[ +.(,,.(//, q R_SN``a( 

9R_ 7R`aN[Q QR` AbQdVT ;\_bZ` Sj_ >[aR_[NaV\[NYR @b[`a V`a Qb_PU RV[R LR_aR_ZVaaYb[T RV[R` 

KR_`VPUR_R_` [NPUTRdVR`R[( 9VR @b[`aTRTR[`ah[QR QR` HbR_Z\[Qa'AbQdVT'Bb`RbZ` `V[Q Qb_PU 

RV[R cR_OV[QYVPUR& TbaNPUaR_YVPUR HPUhafb[T QR` Bb`RbZ`QV_RXa\_` [NPUTRdVR`R[(

9R` LRVaR_R[ dR_QR[ b[aR_ QR_ 7VYN[f]\`VaV\[ _b[Q 3/(*** 7jPUR_ Nb` QR[ 7R`aN[Q`OVOYV\aURXR[ 

ZVa RV[RZ :_V[[R_b[T`dR_a c\[ + q R_SN``a( 9VR 6_PUVcN_VR[ b[Q 7VOYV\aURX`OR`ah[QR QR` 

HaNQaN_PUVc` `V[Q TRZhm QR_ cR_OV[QYVPUR[& TbaNPUaR_YVPUR[ HPUhafb[T QR` ARVaR_` ZVa 

3(/31(-3/ q ORdR_aRa(

>[ QR_ HaNQaOVOYV\aURX `V[Q _b[Q ++1(*** BRQVR[ VZ UV`a\_V`PUR[ 7R`aN[Q ZVa RV[RZ LR_a c\[ 

.(+/0(-3* q b[aR_ QVR`R_ 7VYN[f]\`VaV\[ R_SN``a d\_QR[(

LRVaR_UV[ `V[Q [VPUa RaVXRaaVR_aR :9K R_SNmaR HPUNYY]YNaaR[ ZVa RV[RZ 7R`aN[Q V[ =iUR c\[ ./(-++ q 

ORV QR_ HaNQaOVOYV\aURX R_SN``a(

9VR :_ZVaaYb[T QR` MRVadR_aR` ON`VR_a NbS RV[R_ cR_OV[QYVPUR[& TbaNPUaR_YVPUR[ HPUhafb[T QR` 

ARVaR_`&

9VR @b[`aTRTR[`ah[QR b[aR_YVRTR[ XRV[R_ 6O`PU_RVOb[T(

9VR `\[`aVTR[ <RTR[`ah[QR QR` HNPUN[YNTRcR_ZiTR[` #7Ra_VRO`' b[Q <R`PUhSa`Nb``aNaab[T& 

VZZNaR_VRYYR KR_ZiTR[`TRTR[`ah[QR b[Q aRPU[V`PUR 6[YNTR[$ `V[Q fb 

6[`PUNSSb[THp)=R_`aRYYb[T`X\`aR[ NOfjTYVPU NbSTRYNbSR[R_ 6O`PU_RVOb[TR[ N[TR`Rafa( 9R_ 

7bPUdR_afbZ -+(+,(,*,* ORa_hTa ,(0.,&+/3&2/q(

H]OdVOM ;]V[\OMOMV[\dVLM0

C]MZUWVL\#<]L_QO#=][M]U

+( BRPURY[R_ @_RbfVTb[T`T_b]]R +/**'+/,* ,/(21,&** q

,( HPUVSS`Z\QRYY AN 8\b_\[[R +0-0 /(***&** q

-( HPUVSS`Z\QRYY c\[ +02* AbQdVT QR_ +.( 3(+/*&** q

.( CNbaV`PUR` BR``RTR_ha +11*)+11. +*(*3,&** q

/( =NbOR[`a\PX +2( ?NU_Ub[QR_a 1(/**&** q

0( B\QRYY'8RZONY\ ZVa H]VRYbU_ ,(-12&22 q

1( ;VTb_ 6[[N HRYOQ_Vaa +0(?NU_Ub[QR_a /(--,&** q

2( ;VTb_ GN`aR[QR_ ER`aPU_V`ab` -(/+0&** q

3( ;VTb_ GRYV^bVN_ZNQ\[[N /(/**&** q

BW]\M 3PIZTMUIOVM

+( HPUR[Xb[T 7_VRSZN_XR[ QR_ R_`aR[ 6B'E\`a HR_VR 2(***&** q

,( QVcR_`R @b[`aTRTR[`ah[QR 2(-*/&02 q
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C\IL\JQJTQW\PMS

+& QVcR_`R UV`a\_V`PUR 7jPUR_ 1**&** q

C]UUM H]OdVOM0 /'$)*,"+, k

EUTI]N^MZUfOMV

($ FWZZd\M

9VR`R E\`VaV\[ dRV`a QR[ 7R`aN[Q N[ @NaNY\TR[& E\`aR_[& E\`aXN_aR[& :VTR[]_\QbXaR[ b[Q 

fbTRXNbSaR[ LN_R[ V[ QR[ Bb`RbZ``U\]` ]R_ -+&+,(,*,* ZVa RV[RZ LR_a c\[ V[`TR`NZa 

--1(+2.&1+ q Nb`(

)$ 6WZLMZ]VOMV ]VL [WV[\QOM FMZUfOMV[OMOMV[\dVLM

9VR ;\_QR_b[TR[ b[Q `\[`aVTR KR_ZiTR[`TRTR[`ah[QR ORa_RSSR[ V[ =iUR c\[ 223(33+&-3 q 

ORdVYYVTaR Mb`PUj``R b[Q V[ =iUR c\[ 0(*,,(212&// q ;\_QR_b[TR[ TRTR[ QVR HaNQa 6NPUR[ b[Q 

N[QR_R[ :VTR[ORa_VROR[( 9VR ;\_QR_b[TR[ Nb` AVRSR_b[TR[ b[Q ARV`ab[TR[ ORa_NTR[ //(-3*&*1 q(

H\d\UY QVR ;\_QR_b[TR[ Nb` AVRSR_b[TR[ b[Q ARV`ab[TR[ NY` NbPU QVR `\[`aVTR[ 

KR_ZiTR[`TRTR[`ah[QR db_QR[ fbZ CR[[dR_a N[TR`Rafa(

;\_QR_b[TR[& QVR RV[R GR`aYNbSfRVa c\[ ZRU_ NY` RV[RZ ?NU_ UNOR[& OR`aN[QR[ fbZ 6O`PUYb``aNT 

[VPUa(

*$ <QY]QLM =Q\\MT

6Y` @N``R[OR`ah[QR `V[Q QVR Bb`RbZ`XN``R[& QVR =Nb]aXN``R b[Q QVcR_`R XYRV[R_R =N[Q' b[Q 

CROR[XN``R[ VZ LR_a c\[ V[`TR`NZa +2(---&.. q R[aUNYaR[(

+$ BMKP]VO[IJOZMVb]VO[XW[\MV

>[ =iUR c\[ ,3(233&,. q UNa QR_ @bYab_ORa_VRO 6b`TNOR[ TRahaVTa& QVR QRZ ;\YTRWNU_ NY` 6bSdN[Q 

fbfb_RPU[R[ `V[Q(
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5QOMVSIXQ\IT

,$ C\IUUSIXQ\IT

9N` HaNZZXN]VaNY ORa_hTa +&** q&

:` OR`aRUa Nb` QRZ R_`aR[ HaNZZXN]VaNY TR_[( l +0 QR_ 7Ra_VRO``Nafb[T(

-$ ;IXQ\ITZgKSTIOM

6[SN[T`OR`aN[Q fbZ *+(*+(,*,* 13(-,,(+/.&32q

:[QOR`aN[Q fbZ -+(+,&,*,* 13(-,,(+/.&32 q

.$ 5ZOMJVQ[^WZ\ZIO ]VL 2QTIVbOM_QVV

6[SN[T`OR`aN[Q fbZ *+(*+(,*,* -13(+/0&/+ q

:_^RO[V`cR_dR[Qb[T`OR`PUYb`` ,*+3' ,+(/+-&F,q

<RdV[[_jPXYNTR Sj_ HNafb[T`fdRPXR <R`NZa -/1(0.-&.3 q

<R`NZaRV[[NUZR[ ,*,* 

<R`NZaNb`TNOR[ ,*,* 

7VYN[fcR_Yb`a fbZ -+(+,(,*,*

,-(//*(220&./ q 

' ,/(+,2(-3,(,/ q

' +(/11(/*/&2* q

'&$ CWVLMZXW[\MV b]U 1VTIOM^MZUfOMV

6Y` H\[QR_]\`aR[ dR_QR[ >[cR`aVaV\[`fb`PUj``R fb @b[`aTRTR[`ah[QR[ QR` 6[YNTRcR_ZiTR[` V[ 

=iUR c\[ +(-++&.0/&30 q b[Q HPUR[Xb[TR[ c\[ @b[`aTRTR[`ah[QR[ V[ =iUR c\[ .(0-,(,*.&00 q 

Nb`TRdVR`R[(

9R` LRVaR_R[ `V[Q b[aR_ QVR`R_ 7VYN[f]\`VaV\[ >[cR`aVaV\[`fb`PUj``R Sj_ NO[bafON_R` 6[YNTR'

cR_ZiTR[ V[ =iUR c\[ /+/(0./&2, q cR_ZR_Xa& HPUR[Xb[TR[ Sj_ NO[bafON_R` 6[YNTRcR_ZiTR[ `V[Q 

V[ =iUR c\[ -(3.3&1/ q fb cR_ZR_XR[( :[a`]_RPUR[Q QR_ WhU_YVPUR[ 6O`PU_RVOb[T Sj_ 

6[YNTRcR_ZiTR[ dR_QR[ QVR H\[QR_]\`aR[ NbSTRYi`a(

''$ C\M]MZZgKS[\MTT]VOMV

MbZ -+(+,(,*,* R_TVOa `VPU RV[ HNYQ\ V[ =iUR c\[ ,(0/3&0- q Sj_ HaRbR__jPX`aRYYb[TR[(

'($ CWV[\QOM BgKS[\MTT]VOMV

9VR `\[`aVTR[ GjPX`aRYYb[TR[ `V[Q ZVa QRZ c\_`VPUaVT TR`PUhafaR[ :_SjYYb[T`ORa_NT N[TR`Rafa( 6YYR 

OV` fbZ 6O`PUYb```aVPUaNT R[a`aN[QR[R[ b[Q OV` fbZ INTR QR_ 7VYN[fNbS`aRYYb[T R_XR[[ON_R[ 

GV`VXR[ `V[Q OR_jPX`VPUaVTa(
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H\_a`aVTT GjPX`aRYYb[TN[

4M QW TMPZ\ ]VO

[\IVL IU )'$'($(&'. 9VIV[XZ]KPVIPUM 1]NTf[]VO

1]NTf[]VO

VQKP\

MZ\ZIO[#

_QZS[IU

H]NgPZ]VO 1]NbQV[]VO 1JbQV[]VO C\IVL IU )'$'($(&(&

EZ\ !V_\ 7a_\ NV_R 7WS\ :b_\ :b_\ kb_\

:?PZ1i!JQ$ePT].!SMQQT?Z\ TTQST$ 7@1 aZ\L

FWZ?NNMV\TTKP]VO +1 -1/&** +. 0)/&** +1 -1-&** +3(2)/&**

74@LE5`TNIS\ + +**(** ..0&,/ 0/-&1/ /3/&** 03/&**

C\W]WZJTTIVb

',*+2   *)/&** , 3**&** 1/(** *&**

#(&'/ ,(*)/(** , 3**(** 1/(** *&**

',*,* *(** , 31/&** ,(31/&**

@MZ[WVIT

cJMZ[\]VLMV ]VL EZTI]J ,3//)*(-) ,2, *+,(*- +. ,3+(.- -.+(-2/&*) -.*(0/+&32

1]NJM_IPZ]VO 7M[KPdN\[]V\MZTIOMV

"' ,*+* 1(0+)*- -$,'-"/)

" ,*+- .&+1.&1- .(+1.&1-

' ,*+. +*.&.. +2.(..

' ,*+* -s<&sH -*0&*0

:]OMVLS]T\]ZNWVL[ (&'-

' L( ?N_VB\[ ?bTR[Q VZ 8dYRT +(***&** +(***&** *&**

:]OMVLS]T\]ZNWVL[ (&'&

' d .aa[%%%[ ?bT\[Q VZ 9NY\T +(***(** +(***&** *&**

:]OMVLS]T\]ZNWVL[ (&'& ,(1//&/- ,(.2*&2) (-*".,

;I[TM (&'& .+(.**&** -,(2/*&** 2(//*&**

;!!'! (&(& *&** 2.(/3.(1) 2.(/3.&11

;]V\\XZMQi 1IKPMV (&'/ .(***(** . ***&**

5]UOTW  MTQgTMZ#CMP?TMZ#<NTMZ[\]ZXZMQ! (&'. ,(***&** ,(***&**

2QNMOTW CKPET?Z#CKP?TMZ#<QQMZI\]ZXZWQ! (&(& *&** ,(***&** ,(***&**

B?MSNWZLVZEVO CMPZQTTUIKPMZNM[\Q^IT ./(**3&,2 ./(**3&,2

ZIQKS%IPQ]]O >M]0 _QTL! (&'- ]VL (&'. ,2***&** u ,2(***&**

BgMS=P=O @TI\\NWZU 1IMPVV +(2**&** + /,2&-1 ,1+&0-

BgKS%IPT]VO <][\ *!N DI]IKP]VO +/(***(** +/(***&**

6\NTA BgKSbIPT]VO =Q\T$QTIJ\]N (&(& *&** +2 300&*- +2(300&*-

M^\T" H]!MP]j[Z]MSNWZLWZQQVO!V 4gZMZ DZQj! &$&& +*1 ***(** +*1(***&**

I][[\MPMVLM BMKPV]VOMV 0) -3/(0- -- ..,&2. 'll$?l ,+3 ,*,&13 ,0-(*0/&00

9V! OWIIU\0 +*'$+).$/, -1/(.-/&+0 +/ +3/&+2 13.(**-&** &"&& &"&& /*,$'&("(.
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')$ FMZJQVLTQKPSMQ\MV OMOMVgJMZ LMZ C\IL\ 1IKPMV

9VR KR_OV[QYVPUXRVa TRTR[jOR_ QR_ HaNQa 6NPUR[ ORa_hTa .(2*1&/-2&,- q b[Q `Rafa `VPU VZ 

LR`R[aYVPUR[ Nb` QR[ ORV QR_ HaNQa TRSjU_aR[ =Nb`UNYa`X\[aR[ Sj_ QR[ @bYab_ORa_VRO fb`NZZR[( 

9R_ @bYab_ORa_VRO cR_SjTa jOR_ XRV[R RVTR[R[ 7N[XX\[aR[ #QN` :V[[NUZR[ON[XX\[a\ dV_Q ahTYVPU 

fbTb[`aR[ QR_ HaNQaXN``R bZTRObPUa$( 9N NOR_ `hZaYVPUR` SV[N[fVRYYR` 6TVR_R[ QR` @bYab_ORa_VROR` 

[b_ jOR_ QVR KR__RPU[b[T`X\[aR[ ORV QR_ HaNQaXN``R ZiTYVPU V`a b[Q QR_ Mb`PUb`` TYRVPUfRVaVT QR[ 

KR_SjTb[T`_NUZR[ SR`a`aRPXa& db_QR QVR`R E\`VaV\[R[ hU[YVPU RV[RZ 7N[XOR`aN[Q b[aR_ QR_ 

E\`VaV\[ AV^bVQR BVaaRY TRSjU_a( :V[R HNYQR[OR`ahaVTb[T YVRTa [VPUa c\_(

'*$ FMZJQVLTQKPSMQ\MV I][ <QMNMZ]VOMV ]VL <MQ[\]VOMV

9VR KR_OV[QYVPUXRVaR[ V[ =iUR c\[ V[`TR`NZa 2(30.(.1-&-- q ORV[UNYaR[ [ROR[ QR[ 

KR_OV[QYVPUXRVaR[ Nb` AVRSR_b[T b[Q ARV`ab[T #.-2(-.,&+0 q$ NbPU KR_OV[QYVPUXRVaR[ TRTR[jOR_ QR_ 

HaNQa 6NPUR[ b[Q N[QR_R[ :VTR[ORa_VROR[ c\[ V[`TR`NZa 1&/1,(-/.&-2 q(

KR_OV[QYVPUXRVaR[ ZVa RV[R_ ANbSfRVa c\[ ZRU_ NY` RV[RZ ?NU_ `V[Q [VPUa R[aUNYaR[(

'+$ CWV[\QOM FMZJQVLTQKPSMQ\MV

7R`aRUR[ V[ =iUR c\[ 3/-&110&13 q b[Q `RafR[ `VPU Nb` QR[ KR_OV[QYVPUXRVaR[ Nb` A\U[' b[Q 

<RUNYa& @j[`aYR_`\fVNYNOTNOR[& @NbaV\[R[& JZ`Naf`aRbR_ b[Q Nb` [\PU [VPUa cR_dR[QRaR[ 

H]R[QR[ b[Q Mb`PUj``R[ fb`NZZR[(

',$ BMKP]VO[IJOZMVb]VO[XW[\MV

9R_ ]N``VcR GRPU[b[T`NOT_R[fb[T`]\`aR[ V[ =iUR c\[ ,/*(***&* q ORfVRUa `VPU NbS c\_fRVaVTR 

:V[[NUZR[ Sj_ Cbafb[TR[ b[Q KR_N[`aNYab[TR[ V[ ,*,+(
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75G9>># ]VL F5B<ECDB538>E>7

'-$ EU[I\bMZTf[M

9VR JZ`NafR_Yi`R QR` 7R_VPUa`WNU_R` V[ =iUR c\[ ,(*33(2*1&/+ q `RafR[ `VPU dVR S\YTa fb`NZZR[4

H][IUUMV[M\b]VO
5EB

IRVY[RUZR_R[aTRYaR KR_N[`aNYab[TR[& 
Bb`VX`PUbYR

:V[a_Vaa`TRYQR_

HaNQaOVOYV\aURX

KR_ZVRab[T b[Q KR_]NPUab[T

KR_XhbSR Bb`RbZ``U\]

ENPUaRV[[NUZR[

H\[`aVTR JZ`NafR_Yi`R

+(+.+(/3,&10 q 

,00(2+*&.+ q 

+/*(3+2&21 q 

...(01-&0. q 

--(1+1&0* q 

0(/3.&,- q 

//(/**&** q

,(*33(2*1&/+ q

'.$ GIZMVJM[\IVL[^MZdVLMZ]VOMV

9R_ 7R`aN[Q N[ @NaNY\TR[& E\`aR_[& E\`aXN_aR[& RVTR[R[ b[Q fbTRXNbSaR[ 6_aVXRY[ V[ QR[ 

Bb`RbZ``U\]` cR__V[TR_aR `VPU ]R_ -+(+,(,*,* bZ -*2(...&+0 q b[Q V`a Qb_PU >[cR[ab_YV`aR[ 

[NPUTRdVR`R[& 9R_ 7R`aN[Q db_QR fb KR_XNbS`]_RV`R[ ORdR_aRa ZVa RV[RZ <RdV[[NO`PUYNT V[ 

=iUR c\[ +*   Sj_ @NaNY\TR b[Q RVTR[R LN_R[ b[Q -*   Sj_ fbTRXNbSaR LN_R[ b[Q 

9_bPXR_fRbT[V``R(

'/$ CWV[\QOM JM\ZQMJTQKPM 5Z\ZdOM

J[aR_ QR[ `\[`aVTR[ ORa_VROYVPUR[ :_a_hTR[ V`a QR_ Mb`PUb`` QR` GRPUa`a_hTR_`& QR_ HaNQa 6NPUR[ V[ 

=iUR c\[ +3(/*/(2**&** q b[Q dRVaR_R RPUaR Mb`PUj``R QR` 7b[QR`& AN[QR` b[Q ]_VcNaR_ 

>[`aVabaV\[R[ V[ =iUR c\[ 113(--/&** q Nb`TRdVR`R[( 9R_ `ahQaV`PUR Mb`PUb`` Sj_ V[cR`aVcR 

BNm[NUZR[ dRV`a QVR :[a[NUZR Nb` QRZ ;_RZQXN]VaNYX\[a\ QR` <R`RYY`PUNSaR_QN_YRUR[` Sj_ QVR 

IVYTb[T Nb`( LRVaR_UV[ dRV`a QVR`R E\`VaV\[ fdRPXTROb[QR[R H]R[QR[ b[Q Mb`PUj``R V[ =iUR c\[ 

-0+&22/&-, q Nb`( >[ =iUR c\[ ..(1/1&,- q `V[Q R_Th[fR[Q dRVaR_R QVcR_`R XYRV[R_R :_a_hTR Nb` 

ARVUTROjU_R[& KR_`VPUR_b[T`R_`aNaab[TR[ b[Q @\`aR[R_`aNaab[TR[ RaP( cR_ZR_Xa( 

KR_dNYab[T`TROjU_R[ b[Q `\[`aVTR ORa_VROYVPUR :_a_hTR `V[Q V[ =iUR c\[ 12(0*2&0+ q Nb`TRdVR`R[& 

6bSYi`b[T c\[ GjPX`aRYYb[TR[ `V[Q V[ =iUR c\[ 3*-&1/ q cR_ZR_Xa b[Q QVR :_a_hTR Nb` QR_ 

6bSYi`b[T c\[ H\[QR_]\`aR[ V[ =iUR c\[ ,+/(2+0&/. q(

(&$ @MZ[WVITI]N_IVL

9R_ 6bSdN[Q Sj_ ER_`\[NY ORa_hTa Sj_ QN` ?NU_ ,*,* V[`TR`NZa +,(-.-(./1&+/ q( 9N_V[ R[aUNYaR[ 

`V[Q 2(00+(-*.&.1 q Sj_ aN_VSYVPU 7R`PUhSaVTaR ZVa H\fVNYNOTNOR[ V[ =iUR c\[ +&1,0(211&/* q& 

7RNZaR[ORfjTR V[ =iUR c\[ 1*3(--3&01 q ZVa 7RVUVYSR_jPX`aRYYb[TR[ V[ =iUR c\[ ,3(133&** q b[Q 

ER[`V\[`_jPX`aRYYb[TR[ V[ =iUR c\[ ,33(,21&** q& Mb`NafcR_`\_Tb[T`X\`aR[ V[ =iUR c\[ 
0//(11,&3, q `\dVR `\[`aVTR ER_`\[NYX\`aR[ V[ =iUR c\[ +-,(111&+2 q& ;j_ gOR_`ab[QR[ b[Q 

J_YNbO db_QR[ ./(*2+&0+ q NY` 6bSdN[Q cR_ZR_Xa(
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9VR `\[`aVTR[ ORa_VROYVPUR[ 6bSdR[Qb[TR[ ORYNbSR[ `VPU VZ 7R_VPUa`WNU_ ,*,* NbS ++/0/(*++&., q( 

HVR R[aUNYaR[ KR_N[`aNYab[T`'& 7Ra_VRO`' b[Q KR_dNYab[T`NbSdN[Q `\dVR KR_`VPUR_b[TR[& 7RVa_hTR 

b[Q `\[`aVTR <RZRV[X\`aR[(

9VR @\`aR[ Sj_ QVR E_jSb[T QR` ?NU_R`NO`PUYb``R` `V[Q ZVa +1(31*&** q OR_jPX`VPUaVTa( 9Nc\[ 

R[aSNYYR[ +.(21/&' q NbS QVR E_jSb[T Qb_PU QR[ 6O`PUYb``]_jSR_&

()$ @MZQWLMVNZMULM 1]N_MVL]VOMV

9VR ]R_V\QR[S_RZQR[ 6bSdR[Qb[TR[ ORYNbSR[ `VPU VZ ?NU_ ,*,* NbS 0(301&1/ q b[Q `RafR[ `VPU Nb` 

QVcR_`R[ XYRV[R_R[ 7Ra_hTR[ fb`NZZR[(

(*$ @MZQWLMVNZMULM 5Z\ZdOM

>Z 7R_VPUa`WNU_ ORYNbSR[ `VPU QVR ]R_V\QR[S_RZQR[ :_a_hTR NbS *&** q(

(+$ C\M]MZV ^WU 5QVSWUUMV ]VL 5Z\ZIO

9VR HaRbR_]SYVPUa QR_ @i_]R_`PUNSa R_`a_RPXa `VPU Nb``PUYVRmYVPU NbS QR[ c\[ QR_ <R`RYY`PUNSa 
b[aR_UNYaR[R[ `aRbR_YVPUR[ dV_a`PUNSaYVPUR[ <R`PUhSa`ORa_VRO( >Z gO_VTR[ V`a QVR <R`RYY`PUNSa [NPU 

l / 6O`( + C_( 3 @Ha< c\[ QR_ @i_]R_`PUNSa`aRbR_ ORS_RVa& dRVY `VR Nb``PUYVRmYVPU b[Q b[ZVaaRYON_ 

`aRbR_ORTj[`aVTaR[ TRZRV[[jafVTR[ MdRPXR[ VZ HV[[R QR_ ll /+SS( 6D QVR[a(

(,$ :IPZM[MZOMJVQ[

9R_ 7VYN[fcR_Yb`a ORa_hTa +(/11(/*/&2* q(
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5ZOdVbMVLM 1VOIJMV

'$ 8IN\]VO[^MZPdT\VQ[[M

CR[[R[`dR_aR =NSab[T`cR_UhYa[V``R NbmR_ QR[ V[ QR_ 7VYN[f OR_RVa` cR_ZR_XaR[ KR_OV[QYVPUXRVaR[ 

OR`aRUR[ [VPUa(

($ CWV[\QOM NQVIVbQMTTM FMZXNTQKP\]VOMV

7R_VPUa`]SYVPUaVTR KR_]SYVPUab[TR[ YVRTR[ [VPUa c\_(

)$ 5ZMQOVQ[[M VIKP LMU 2QTIVb[\QKP\IO

6bST_b[Q QR_ 8\_\[N]N[QRZVR X\ZZa R` NbPU VZ @bYab_ORa_VRO fb R_UROYVPUR[ SV[N[fVRYYR[ :V[ObmR[( 

9b_PU QVR =RaR_\TR[Vaha QR` @bYab_ORa_VRO` `Rafa `VPU QVR HbZZR Nb` S\YTR[QR[ 6b`ShYYR[ fb`NZZR[5 

:_a_NT`cR_Yb`aR VZ 7R_RVPU QR_ Bb`RR[ b[Q QR_ G\baR 8UN_YRZNT[R NbST_b[Q QR_ 

HPUYVRmb[T QR_ =hb`R_ `\dVR RV[TR`PU_h[XaR_ 7R`bPU`ZiTYVPUXRVaR[( 9VR` TVYa ROR[`\ Sj_ 

QVR KR_XNbS`R_Yi`R(

:_a_NT`cR_Yb`aR VZ Bb`RbZ`QVR[`a& QN XRV[R ]hQNT\TV`PUR[ 6[TRO\aR \QR_ ;jU_b[TR[ 

Qb_PUTRSjU_a dR_QR[ Xi[[R[(

:_UROYVPUR :V[[NUZRcR_Yb`aR Qb_PU 6O`NTR ORV KR_N[`aNYab[TR[ dVR ORV`]VRY`dRV`R 

HPU_VaaZNPUR_ b[Q 7RRaU\cR[ ;JC( 9R[[\PU Zb``aR[ cR_`PUVRQR[R 6bSdN[Q`_RPU[b[TR[ 

ORTYVPUR[ dR_QR[& QN QVR ARV`ab[TR[ OR_RVa` R_O_NPUa db_QR[(

:V[[NUZRcR_Yb`aR VZ 7R_RVPU QR_ GNbZcR_ZVRab[TR[ OV` ZV[QR`aR[` :[QR ,*,*( 

:V[[NUZRcR_Yb`aR NbST_b[Q SRUYR[QR_ ENPUaR[ c\[ EhPUaR_[(

:V[[NUZRcR_Yb`aR ORV QR[ HPUbYTRYQR_[ QR_ Bb`VX`PUbYR `\dVR QR[ <ROjU_R[ ORV QR_ 

HaNQaOVOYV\aURX b[Q QRZ HaNQaN_PUVc(

:V[`]N_b[TR[ ORV`]VRY`dRV`R VZ ER_`\[NYOR_RVPU \QR_ ORV NOTR`NTaR[ KR_N[`aNYab[TR[ db_QR[ 

TRTR[TR_RPU[Ra(

9R` LRVaR_R[ db_QR[ QVR gOR_O_jPXb[T`UVYSR[ Sj_ QVR B\[NaR C\cRZOR_ b[Q 9RfRZOR_ ORN[a_NTa& 

`\dVR @b_fN_ORVaR_TRYQ Sj_ RV[fRY[R BVaN_ORVaR_ NO ;RO_bN_ ,*,+(

*$ 1VOIJMV b] EV\MZVMPUMV[WZOIVMV 

2M\ZQMJ[TMQ\MZ0

9VR ARVab[T QR` 7Ra_VROR` \OYNT c\Z *+(*+(,*,* OV` fbZ -+(+,(,*,* =R__[ DYNS BjYYR_(

9VR KR_a_Rab[T jOR_[NUZ `Nafb[T`TRZhm QVR ARVaR_V[ QR` <R`PUhSa`OR_RVPUR` @bYab_`R_cVPR&

;_Nb HaNQa( DOR_cR_dNYab[T`_haV[ >_Va IV_aRe(

9VR KR_Tjab[T Sj_ =R__[ DYNS BjYYR_ ORa_bT Sj_ QN` 7R_VPUa`WNU_ +,,&010&0. q(

>Z ?NU_ ,*,* ORa_bTR[ QVR 7RfjTR Sj_ ;_Nb >_Va IV_aRe 2.(--.&21 q&

@MZ[WVIT0

>Z ?NU_ ,*,* OR`PUhSaVTa QR_ @bYab_ORa_VRO ,02 BVaN_ORVaR_& QNc\[ ,/0 6[TR`aRYYaR b[Q +, 7RNZaR(

H][\dVLQOSMQ\MV LM[ BI\M[0

9R_ GNa QR_ HaNQa 6NPUR[ R[a`PURVQRa V[ NYYR[ 6[TRYRTR[URVaR[ QR` r@bYab_ORa_VROR` QR_ HaNQa 

6NPUR[!& QVR VUZ Qb_PU QVR <D CL& QR_ :VTKD CGL& QR_ =Nb]a`Nafb[T QR_ HaNQa 6NPUR[ `\dVR 

QVR Mb`ah[QVTXRVa`\_Q[b[T QR_ HaNQa 6NPUR[ K\_ORUNYaR[ `V[Q& :V[fRYURVaR[ `V[Q QR_ 

7Ra_VRO``Nafb[T fb R[a[RUZR[(
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6bS QR_ <_b[QYNTR QR_ <D CL& QR_ :VTKD CGL& QR_ =Nb]a`Nafb[T QR_ HaNQa 6NPUR[ OVYQRa QR_ GNa 

QR_ HaNQa 6NPUR[ Sj_ QVR RVTR[ORa_VRO`hU[YVPUR :V[_VPUab[T o@bYab_ORa_VRO QR_ HaNQa 6NPUR[o QR[ 

7Ra_VRO`Nb``PUb`` @bYab_( 9VR`R_ R[a`PURVQRa V[ NYYR[ 6[TRYRTR[URVaR[& QVR VUZ Qb_PU QVR <D CL& 

QVR :VTKD CGL& QVR =Nb]a`Nafb[T QR_ HaNQa 6NPUR[& QVR Mb`ah[QVTXRVa`\_Q[b[T QR_ HaNQa 6NPUR[ 

b[Q Qb_PU QVR 7Ra_VRO``Nafb[T jOR_a_NTR[ `V[Q(

9R_ 7Ra_VRO fNUYa XRV[R 7RfjTR N[ QVR D_TN[ZVaTYVRQR_ QR` 7Ra_VRO`Nb``PUb``R` @bYab_(

9R_ 7Ra_VRO`Nb``PUb`` OR`aN[Q OV` ++),*,* Nb` S\YTR[QR[ BVaTYVRQR_[4

GNa`ZVaTYVRQR_4 ;_Nb 9_( BN_T_RaUR HPUZRR_ #K\_`VafR[QR$& 9\fR[aV[

=R__ BN[S_RQ 7Nb`PU& `aRYYcR_a_( <R`PUhSa`SjU_R_ GRTV\ 6NPUR[ R(K(

;_Nb 6VQN 7R`YNTVP& 7j_\YRVab[T H]_NPUR[NXNQRZVR

=R__ ?\`RS 7_be[`dePX& ER[`V\[h_

=R__ HVZ\[ 6QR[NbR_

=R__ <b[aR_ c\[ =Ne[

=R__ =R_ZN[[ ?\`RS EVYT_NZ& ?\b_[NYV`a ' EG'7R_NaR_

;_Nb HVOeYYR GRbm #`aRYYcR_a_RaR[QR K\_`VafR[QR$& GRNY`PUbY_RXa\_V[

;_Nb J_`bYN :]`aRV[& H\fV\'@bYab_RYYR 7RNbSa_NTaR

=R__ =N[` BjYYR_& ER[`V\[h_

;_Nb HRcTV BNe

HNPUXb[QVTR 7j_TR_4 ;_Nb GbaU 8_bZONPU'I_\ZZYR_& 9V]Y\Z K\YX`dV_aV[

=R__ K\YXR_ ANbcR[

;_Nb HaRSN[VR AbPfNX

=R__ I\OVN` 7R[RQVXa IVYYZN[[

;_Nb 6[Q_RN 9RUPU`& 9R`VT[R_V[

;_Nb AVYYV EUVYV]]R[& =Nb`S_Nb

HR[V\_R[ORV_Na4 ;_Nb =R_ZN =N_Y\SS

>[aRT_NaV\[`_Na4 =R__ 8R[TVf JYbT
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 1 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 1.729,68 17.786,98

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen -182.357,68 -11.771,66

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.964.710,33 1.962.156,67

4. Personalaufwand -712.054,31

a) Löhne und Gehälter -563.159,65 -665.244,92

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -148.894,66 -177.292,23

-712.054,31 -(842.537,15)

5. Abschreibungen -47.696,79

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -47.686,79 -53.734,32

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -10,00 -6.000,10

-47.696,79 -(59.734,42)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.052.321,33 -1.321.761,66

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -27.990,10 -255.861,24

9. Ergebnis nach Steuern -27.990,10 -255.861,24

10. Jahresfehlbetrag -27.990,10 -255.861,24

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 348.000,00

12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -27.990,10 92.138,76

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Städtische Museen
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 2 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 47.334,64 286.582,98

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen -81.099,71 -9.119,95

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.473.175,40 2.809.702,57

4. Personalaufwand -839.263,67

a) Löhne und Gehälter -647.553,53 -573.896,54

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -191.710,14 -166.590,41

-839.263,67 -(740.486,95)

5. Abschreibungen -37.554,85

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -34.761,90 -36.781,70

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -2.792,95 -32.710,82

-37.554,85 -(69.492,52)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.046.084,96 -2.189.488,43

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -17.931,00 -17.931,00

8. Ergebnis vor Steuern -501.424,15 69.766,70

9. Ergebnis nach Steuern -501.424,15 69.766,70

10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) -501.424,15 69.766,70

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -501.424,15 69.766,70

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 3 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 204.353,79 507.229,69

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen -44.056,37 21.207,84

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.572.042,61 2.692.580,82

4. Personalaufwand -766.330,98

a) Löhne und Gehälter -573.907,18 -553.167,35

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -192.423,80 -190.753,72

-766.330,98 -(743.921,07)

5. Abschreibungen -316.372,42

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -316.367,28 -370.946,96

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -5,14 -6,80

-316.372,42 -(370.953,76)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.737.676,56 -1.652.807,68

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -66.000,00 -66.000,00

8. Ergebnis vor Steuern -154.039,93 387.335,84

9. Ergebnis nach Steuern -154.039,93 387.335,84

10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) -154.039,93 387.335,84

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -154.039,93 387.335,84

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Route Charlemagne
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 4 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 82.102,18 58.968,25

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 478.706,35 412.943,99

4. Personalaufwand -443.300,79

a) Löhne und Gehälter -347.808,51 -291.734,27

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -95.492,28 -82.525,72

-443.300,79 -(374.259,99)

5. Abschreibungen -8.135,83

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -8.135,83 -779,76

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 -50,00

-8.135,83 -(829,76)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -152.967,68 -129.897,33

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -43.595,77 -33.074,84

9. Ergebnis nach Steuern -43.595,77 -33.074,84

10. Jahresfehlbetrag -43.595,77 -33.074,84

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -43.595,77 -33.074,84

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Museumsdienste
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 5 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 43.190,14 150.924,59

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.161.183,61 1.197.359,36

4. Personalaufwand -281.746,38

a) Löhne und Gehälter -213.282,73 -221.856,93

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -68.463,65 -68.537,30

-281.746,38 -(290.394,23)

5. Abschreibungen -218,90

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -218,90 -70,87

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00

-218,90 -(70,87)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -902.714,16 -931.652,75

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern 19.694,31 126.166,10

9. Ergebnis nach Steuern 19.694,31 126.166,10

10. Jahresüberschuss 19.694,31 126.166,10

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzgewinn 19.694,31 126.166,10

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen Anlage 6 zum Anhang

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 1.091.922,77 1.317.042,13

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.719.663,33 1.646.613,78

4. Personalaufwand -2.198.033,82

a) Löhne und Gehälter -1.698.553,29 -1.667.181,02

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -499.480,53 -485.094,56

-2.198.033,82 -(2.152.275,58)

5. Abschreibungen -10.449,57

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -10.449,57 -8.490,41

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00

-10.449,57 -(8.490,41)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -931.397,85 -958.716,68

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -328.295,14 -155.826,76

9. Ergebnis nach Steuern -328.295,14 -155.826,76

10. Jahresfehlbetrag -328.295,14 -155.826,76

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -328.295,14 -155.826,76

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Musikschule
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Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek

Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 150.918,87 168.467,74

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.430.166,47 4.234.935,02

4. Personalaufwand -2.913.403,87

a) Löhne und Gehälter -2.226.363,34 -2.217.321,56

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -687.040,53 -675.870,09

-2.913.403,87 -(2.893.191,65)

5. Abschreibungen -46.345,35

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -46.345,35 -34.965,73

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00

-46.345,35 -(34.965,73)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.611.963,84 -1.675.091,03

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern 9.372,28 -199.845,65

9. Ergebnis nach Steuern 9.372,28 -199.845,65

10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) 9.372,28 -199.845,65

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust) 9.372,28 -199.845,65
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Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 799,70 649,62

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.266.459,29 1.088.766,14

4. Personalaufwand ,

a) Löhne und Gehälter -637.041,06 -494.087,85

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -268.344,77 -195.304,94

-905.385,83 -(689.392,79)

5. Abschreibungen -15.853,68

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -15.734,18 -16.916,23

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -119,50 -138,50

-15.853,68 -(17.054,73)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -422.074,03 -467.770,08

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -76.054,55 -84.801,84

9. Ergebnis nach Steuern -76.054,55 -84.801,84

10. Jahresfehlbetrag -76.054,55 -84.801,84

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -76.054,55 -84.801,84

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Stadtarchiv
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Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 24.168,91 26.383,53

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 219.300,00 291.702,50

4. Personalaufwand -19.968,00

a) Löhne und Gehälter -15.683,72 -8.869,93

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -4.284,28 -2.495,08

-19.968,00 -(11.365,01)

5. Abschreibungen -350,83

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -350,83 -760,12

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 -291,81

-350,83 -(1.051,93)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -225.100,13 -231.662,14

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -1.950,05 74.006,95

9. Ergebnis nach Steuern -1.950,05 74.006,95

10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) -1.950,05 74.006,95

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn) -1.950,05 74.006,95

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Barockfabrik
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Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 296.788,20 405.958,77

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 184.705,00 152.752,50

4. Personalaufwand -234.368,35

a) Löhne und Gehälter -182.986,05 -166.544,55

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -51.382,30 -47.984,81

-234.368,35 -(214.529,36)

5. Abschreibungen -20.662,63

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -20.362,63 -20.452,71

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -300,00 -1,80

-20.662,63 -(20.454,51)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -290.420,04 -394.693,23

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -63.957,82 -70.965,83

9. Ergebnis nach Steuern -63.957,82 -70.965,83

10. Jahresfehlbetrag -63.957,82 -70.965,83

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -63.957,82 -70.965,83

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Depot Talstraße
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Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 7.233,72 0,00

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 544.840,86 130.000,00

4. Personalaufwand 0,00

a) Löhne und Gehälter 0,00 0,00

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung 0,00 0,00

0,00 (0,00)

5. Abschreibungen -7.924,63

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -7.924,63 0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00

-7.924,63 (0,00)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -809.688,07 -130.000,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -265.538,12 0,00

9. Ergebnis nach Steuern -265.538,12 0,00

10. Jahresüberschuss -265.538,12 0,00

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -265.538,12 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen
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Vergleich 

2020 2019

EUR EUR EUR 

1. Umsatzerlöse 149.264,91 422.089,21

2. Erhöhung oder Verminderung des

Bestands an fertigen und unfertigen

Erzeugnissen -930,40 6.739,96

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.144.569,85 3.588.535,21

4. Personalaufwand -3.029.601,15

a) Löhne und Gehälter -2.309.386,69 -2.117.263,54

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und Unterstützung -720.214,46 -638.944,28

-3.029.601,15 -(2.756.207,82)

5. Abschreibungen -24.427,20

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

sowie auf aktivierte Aufwendungen für

die Ingangsetzung und Erweiterung des

Geschäftsbetriebs -20.131,90 -22.895,33

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,

soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen

Abschreibungen überschreiten -4.295,30 -4.143,10

-24.427,20 -(27.038,43)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.382.602,77 -1.460.530,58

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00

8. Ergebnis vor Steuern -143.726,76 -226.412,45

9. Ergebnis nach Steuern -143.726,76 -226.412,45

10. Jahresfehlbetrag -143.726,76 -226.412,45

11. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00 0,00

12. Bilanzverlust -143.726,76 -226.412,45

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

für den Geschäftsbereich Kulturservice
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 Anlage 13 zum AnhangKulturbetrieb der Stadt Aachen

Entwicklung des Anlagevermögens

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

1. 1. 2020 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31. 12. 2020 1. 1. 2020 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31. 12. 2020 31. 12. 2020 31. 12. 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände

-. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.342.337,12 9.389,10 0,00 0,00 1.351.726,22 1.282.940,37 32.782,68 0,00 0,00 1.315.723,05 36.003,17 59.396,75

1.342.337,12 9.389,10 0,00 0,00 1.351.726,22 1.282.940,37 32.782,68 0,00 0,00 1.315.723,05 36.003,17 59.396,75

Sachanlagen

1. Kunstgegenstände 84.635.692,08 91.346,56 0,00 0,00 84.727.038,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.727.038,64 84.635.692,08

2. Technische Anlagen und Maschinen 555.334,81 12.848,46 0,00 0,00 568.183,27 324.514,42 59.375,46 0,00 0,00 383.889,88 184.293,39 230.820,39

3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 5.233.128,60 460.121,27 0,00 0,00 5.693.249,87 2.835.074,93 436.311,65 0,00 0,00 3.271.386,58 2.421.863,29 2.398.053,67

90.424.155,49 564.316,29 0,00 0,00 90.988.471,78 3.159.589,35 495.687,11 0,00 0,00 3.655.276,46 87.333.195,32 87.264.566,14

91.766.492,61 573.705,39 0,00 0,00 92.340.198,00 4.442.529,72 528.469,79 0,00 0,00 4.970.999,51 87.369.198,49 87.323.962,89
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5Y\YXKZKXNOWSO%

6SO 7\RfR_XQ NO\ BO\]YXKVUY]^OX O\QSL^ ]SMR K_] NOX FK\SPO\RfR_XQOX KL NOW <KR\ )')'%
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$ [_KVS^e^]`YVVO _XN U\OK^S`O U_V^_\OVVO B\YTOU^O `O\]MRSONOXO\ =_X]^]ZK\^OX _XN 8Y\WK^O SW 

4O\OSMR NO\ XSMR^KPPS\WK^S`OX =gX]^O ]YaYRV SX NOX ]^eN^S]MROX KV] K_MR P\OSOX 
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IS\ `O\]_MROX ;X^O\O]]O _XN @O_QSO\ Pg\ =_X]^ _XN =_V^_\ ]MRYX `YX =SXNO]LOSXOX KX c_ 

aOMUOX# _W NSO OSQOXOX ]MRfZPO\S]MROX =\eP^O NO\ 4g\QO\SXXOX _XN 4g\QO\ ]Y P\gR aSO WfQVSMR 

c_ OX^aSMUOVX%

IS\ aYVVOX LOQOS]^O\X _XN LOaOQOX _XN XKMRRKV^SQO 4SVN_XQ]$ _XN =\OK^S`S^e^]Z\YcO]]O SX 

9KXQ ]O^cOX% :SO\Pg\ OXQKQSO\OX ]SMR NSO ?S^K\LOS^O\SXXOX _XN ?S^K\LOS^O\ NO] =_V^_\LO^\SOL] 

QKXcTeR\SQ# K_jO\RKVL XY\WKVO\ 3\LOS^]cOS^OX _XN KW IYMROXOXNO%

GX]O\ ?S^K\LOS^O\`O\]^eXNXS]

7SXO LO]YXNO\O 4OcSOR_XQ c_ =_X]^ _XN =_V^_\ S]^ Pg\ NSO ?S^K\LOS^O\SXXOX _XN ?S^K\LOS^O\ 

]OVL]^`O\]^eXNVSMR% C_KVSPSUK^SYX# ;X^O\O]]OX]]MRaO\Z_XU^O# ?Y^S`K^SYX _XN 

=YWW_XSUK^SYX]UYWZO^OXc ]SXN aSMR^SQO HY\K_]]O^c_XQOX Pg\ NOX 7\PYVQ% :SO\Pg\ S]^ OSX 

UYYZO\K^S`O\ 8gR\_XQ]]^SV ]SXX`YVV%
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3_PQ\_XN NO\ 5Y\YXKZKXNOWSO UYWW^ O] K_MR SW =_V^_\LO^\SOL c_ O\ROLVSMROX PSXKXcSOVVOX 
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EMR\S^^WKMRO\ _XN 4OO^RY`OX 8G@% 6OXXYMR W_]]^OX `O\]MRSONOXO 3_PaKXN]\OMRX_XQOX 

LOQVSMROX aO\NOX# NK NSO >OS]^_XQOX LO\OS^] O\L\KMR^ a_\NOX%

7SXXKRWO`O\V_]^O SW 4O\OSMR NO\ DK_W HO\WSO^_XQOX LS] SX NK] <KR\ )')(% 

7SXXKRWO`O\V_]^O K_PQ\_XN PORVOXNO\ BKMR^OX `YX BeMR^O\X%

7SXXKRWO`O\V_]^O LOS NOX EMR_VQOVNO\X NO\ ?_]SU]MR_VO ]YaSO NOX 9OLgR\OX LOS NO\ 

E^KN^LSLVSY^ROU _XN NOW E^KN^K\MRS`%
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QOQOXQO\OMRXO^%
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 DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH 
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Kulturbetrieb der Stadt Aachen  Anlage 5 
Seite 1 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb 
der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der 
Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes 
abzugeben. 
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 

Krefeld, den 28. Mai 2021 
 
 Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens 
Wirtschaftsprüfer 
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Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 

 

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher 

Grundlagen geben wir folgenden Überblick: 

 

Name Kulturbetrieb der Stadt Aachen 

Satzung 14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. Au-
gust 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt 
Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kultur-
betrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlos-
sen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. 

 
 
Zweck des Betriebes Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kul-

turbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von 
Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und 
Förderung des städtischen Kulturlebens. 

 

Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  
 
- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs 
- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen so-

wie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen 
- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte 
- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pä-

dagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und 
Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht 
durch die Volkshochschule wahrgenommen werden 

- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, 
Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshoch-
schule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden 

- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien 
Kulturschaffenden  

- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrich-
tungen 

- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit 
und Freizeit 

 
  Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Ge-

schäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der 
Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche: 
 

- E 49/1  Städtische Museen und das Ludwig Forum für 
   Internationale Kunst 

- E 49/2  Route Charlemagne 
- E 49/3  Museumsdienste 
- E 49/4  Veranstaltungsmanagement 
- E 49/5  Musikschule 
- E 49/6  Stadtbibliothek 
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- E 49/7  Stadtarchiv 
- E 49/8  Barockfabrik 
- E 49/9   Depot Talstraße  
- E 49/S  Kulturservice 

 
Stammkapital EUR 1,00 
 
 
Geschäftsjahr Kalenderjahr  
 
 
Betriebsleitung  Die Betriebsleitung nach der EigVO NRW nimmt in der eigenbe-

triebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ der 
Betriebsleiter wahr. Der Leiter des Geschäftsbereichs Kulturservice 
nimmt die ständige Vertretung wahr. Betriebsleiter ist Herr Olaf Mül-
ler. Stellvertretende Betriebsleiterin ist Frau Irit Tirtey.  

 
 
Betriebsausschuss  Auf der Grundlage der GO NRW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung 

der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt für die eigenbetriebsähnli-
che Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ den „Betriebsaus-
schuss Kultur“. 

 
Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte Betriebs- 
ausschuss  Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm 

durch die GO NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt 
Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch diese 
Satzung übertragen sind. Hierzu gehören insbesondere  

 
a) die bürgernahe und effiziente Umsetzung der vom Rat der Stadt 

festgelegten allgemeinen  Grundsätze durch die Angebote und 
Maßnahmen des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Produkte und 
Leistungen),  

b) die Beratung und Beschlussfassung einer jährlichen Produkt- und 
Leistungsplanung der einzelnen Geschäftsbereiche, die von der 
Betriebsleitung im 4. Quartal des Vorjahres vorzulegen sind,  

c) die Zustimmung zu Mehraufwendungen, die erheblichen Einfluss 
auf das Ergebnis haben und zu Mehraufwendungen gemäß den §§ 
15 und 16 EigVO NRW,  

d) Beratung der Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses,  

e) Benennung der Prüfer für den Jahresabschluss, wobei Abschluss-
prüfer nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sein können, 

f) die Beratung und Empfehlung an den Rat über die Ausschreibung, 
Einstellung und Besetzung der Betriebsleitung und der Geschäfts-
bereichsleitungen der städtischen Museen, des Ludwig Forums für 
Internationale Kunst, des Stadtarchivs und der Musikschule, 

g) die Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung, 

h) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten soweit 
es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt 
und die Kosten im Einzelfall 60.000,- EUR überschreiten, soweit die 
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Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vor-
behalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsord-
nung fest gelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des 
Rates der Stadt bleiben unberührt,  

i) die Entscheidung über die Beschaffung von Anlagegütern, soweit 
die Beschaffungskosten im Einzelfall 15.000,- EUR über schreiten, 
im Rahmen der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel,  

j) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher 
Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Neben-
kosten) über 15.000,- EUR,  

k) die Zustimmung zu sonstigen Geschäften, wenn der Wert im Ein-
zelfall den Betrag von 15.000,- EUR übersteigt; ausgenommen sind 
die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Angelegenhei-
ten, die nach der GO NW, der EigVO NRW oder dieser Satzung der 
Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind, 

l) Vergaben von Bauleistungen nach der VOB unter Beachtung von 
§ 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftrags-
summe von 12.000 €, bei beschränkter Ausschreibung ab einer 
Auftragssumme von 120.000 €, bei öffentlicher Ausschreibung ab 
einer Auftragssumme von 180.000 €, 

m) Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach der VOL sowie 
Vergabe von Leistungen nach der VOF unter Beachtung von § 31 
Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme 
von 6.000 €, - bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftrags-
summe von 12.000, € bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auf-
tragsumme von 30.000 €. 

 

 
Rat    Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt 

Aachen. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen oder die Hauptsatzung vorbehal-
ten sind, soweit die Betriebssatzung keine anderen Zuständigkeiten 
vorsieht (siehe § 6 der Betriebssatzung). 

 
Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte Rat  

a) die Entlastung des Betriebsausschusses 

b) die Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit einem 
angemessenen Stammkapital 

c) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit 
es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt 
und die Kosten im Einzelfall 180.000,- EUR überschreiten, soweit 
die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere 
Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsord-
nung festgelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des 
Rates der Stadt bleiben unberührt. 

d) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher 
Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Neben-
kosten) von über 30.000 €, 

e) Vergaben von Leistungen nach der VOB, VOL oder VOF in den 
Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 7 Abs. 2 lit. l) und m) Be-
triebssatzung überschritten sind. 
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2.  Wirtschaftliche Verhältnisse 
 
Es bestehen folgende wichtigen Verträge: 
 
Der Vertrag über das Vermieter-Mieter-Modell mit der Stadt Aachen liegt noch nicht vor. 
 
 
 
3.   Steuerliche Verhältnisse 
 
Gemeinnützigkeit  Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt 

Aachen" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" fremd sind,  
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Bei Auflösung oder Aufhebung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" oder bei Wegfall ih-
res bisherigen Zwecks hat die Stadt Aachen ihr Vermögen, soweit 
es den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließ-
lich für die Förderung der Kunst und Kultur zu verwenden (vgl. § 4 
Betriebssatzung). 

Freistellungsbescheid Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen, als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung, ist laut Anlage 1 zum Körperschaftsteuerbescheid für 
2010 mit Datum vom 03. Februar 2014 als ausschließlich und un-
mittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken dienend 
anerkannt. Anerkannter Zweck ist die Förderung von Kunst und 
Kultur entsprechend § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO. 

Zuwendungs- 
bestätigungen   Der Kulturbetrieb ist berechtigt, für Spenden, die ihm zur Verwen-

dung für die anerkannten Zwecke zugewendet werden, Zuwen-
dungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
(§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 

 
 
Steuerpflicht    Der Betrieb ist nur im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art steu-

erpflichtig. Überschüsse aus diesen gewerblichen Betätigungen haben 
sich nach Berücksichtigung der zurechenbaren Kosten nicht ergeben. 
Die Sponsoringerträge werden gem. § 64 Abs. 6 Nr. 1 AO versteuert. 
Die Umsatzsteuer des Eigenbetriebes wird in der Jahreserklärung der 
Stadt Aachen erklärt. Die Einkommensteuer nach § 50a EStG für aus-
ländische Künstler wird ebenfalls von der Stadtkämmerei Aachen ab-
geführt. 
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 

 

Geschäftsführungsorganisation 
 

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-
schäftsleitung sowie individualisierte Offenle-
gung der Organbezüge 

 

a. Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und 
einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?  
 
Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 
des Überwachungsorgans zur Organisation für 
die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung 
(Geschäftsanweisung)?  
 
 
 
Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen 
des Unternehmens bzw. des Konzerns? 
 

Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungs-
mäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für 
die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der 
Stadt Aachen" verantwortlich ist, sofern von der 
Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung 
oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts ande-
res bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig fest-
gesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Auf-
gaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den 
Betriebsausschuss darüber zu informieren und 
Bericht zu erstatten.  
 
Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss 
über die ihm von der Gemeindeordnung und der 
Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertrage-
nen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Ei-
genbetriebssatzung detailliert aufgeführt.  
 
Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienst-
anweisung Anwendung. Eine weitere Dienstan-
weisung bezüglich der Betriebsleitung und einzel-
ner Geschäftsbereiche ist in Form einer Ge-
schäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getre-
ten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen 
Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäfts-
ordnung vom 1. Juli 2009 vor. 

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Aus-
schüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-
schriften hierüber erstellt? 
 

In 2020 fanden vier Sitzungen des Betriebsaus-
schusses statt. Es wurden für die vorgenannten 
Sitzungen ordnungsgemäße und informative Nie-
derschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsin-
formationssystem einsehbar. 

c. In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen 
Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des 
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der 
Geschäftsleitung tätig? 

Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eige-
nen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in an-
deren Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 
des Aktiengesetzes tätig. 

d. Wird die Vergütung der Organmitglieder (Ge-
schäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali-
siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzern-
abschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezo-
genen Komponenten und Komponenten mit lang-
fristiger Anreizwirkung ausgewiesen? 
Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. 
Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebslei-
tung erfolgt im Anhang. 
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Geschäftsführungsinstrumentarium 
 

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundla-
gen 

 

a.  Gibt es einen den Bedürfnissen des Unterneh-
mens entsprechenden Organisationsplan, aus 
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und 
Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich 
sind?  
 
 
 
 
 
 
Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Ein den Anforderungen entsprechender Organisa-
tionsplan des Eigenbetriebes hat uns vorgelegen. 
Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten gehen aus 
dem Organisationsplan hervor. Nach unseren bei 
der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen 
Erkenntnissen wird nach den Zuständigkeiten und 
Weisungsbefugnissen dieses Planes verfahren. 
Detaillierte Arbeitsplatzbeschreibungen sind mit 
dem FB 11 (Personal und Organisation) abgespro-
chen und in den Personalakten hinterlegt.  
 
Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft. 

b.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht 
nach dem Organisationsplan verfahren wird?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht erge-
ben. 

c.  Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Kor-
ruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 
 

Vergaben erfolgen unter Berücksichtigung der Be-
schaffungs- und Vergabeordnung der Stadt 
Aachen sowie der VOB, VOL und des Korruptions-
bekämpfungsgesetzes NRW. Die Kontrolle über 
die Vergabe erfolgt durch die Zentrale Beschaf-
fungsstelle, die Zentrale Vergabestelle, die Bau-
verwaltung B 03 sowie das Rechnungsprüfungs-
amt der Stadt Aachen. 

d.  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanwei-
sungen für wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auf-
tragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und –gewährung)?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
nicht eingehalten werden? 
 

Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften 
der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt 
Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt 
Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Ver-
besserung der Korruptionsbekämpfung und zur 
Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in 
NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz” bezüglich 
Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der 
Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem 
Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für 
das Personalwesen gelten die Vorschriften des 
TVW und des Bundes- und Landes-beamtenge-
setzes.  

e.  Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation 
von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 

Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch 
abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß. 
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informati-
onssystem und Controlling 

 

a.  Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick 
auf Planungshorizont und Fortschreibung der Da-
ten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammen-
hänge von Projekten - den Bedürfnissen des Un-
ternehmens? 

Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jähr-
lichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder 
einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten 
vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet ei-
nen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investiti-
onsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das 
Planungswesen entspricht damit den Bedürfnis-
sen des Unternehmens. 

b.  Werden Planabweichungen systematisch unter-
sucht? 

Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jah-
resabschlusses des Betriebes gewonnen Erkennt-
nissen erfolgen derartige Untersuchungen regel-
mäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist 
ein Überschreiten der Plankosten nur durch nach-
trägliche Änderung möglich. 

c.  Entspricht das Rechnungswesen einschließlich 
der Kostenrechnung der Größe und den besonde-
ren Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den 
Anforderungen.  

d.  Besteht ein funktionierendes Finanzmanage-
ment, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewähr-
leistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und 
Kreditüberwachung vorgenommen? 

Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der 
Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen 
überwacht. 

e.  Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zent-
rales Cash-Management?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hier-
für geltenden Regelungen nicht eingehalten wor-
den sind? 

Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der 
Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen 
überwacht. 

f.  Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und 
zeitnah in Rechnung gestellt werden?  
 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewähr-
leistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden?  
 

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine An-
zeichen dafür feststellen können, dass die Rech-
nungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungsle-
gung für den Geschäftsbereich Vermietungen er-
folgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN 
ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanz-
buchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahn-
wesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen 
Abständen genutzt. 

g.  Entspricht das Controlling den Anforderungen 
des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle 
wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?  
 

Controllingaufgaben werden von der Betriebslei-
tung und den Bereichsleitern in Form von Veran-
staltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskal-
kulationen, detaillierten Kostenrechnungen und 
Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unse-
ren Feststellungen entspricht das Controlling den 
Anforderungen des Betriebes. 

h.  Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen 
eine Steuerung und/oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an 
denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und 
hält keine Beteiligungen an anderen Unterneh-
men. 
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4. Risikofrüherkennungssystem  

a.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und 
Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnah-
men ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefähr-
dende Risiken rechtzeitig erkannt werden kön-
nen? 
 

Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirt-
schaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfül-
lung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche 
von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegol-
ten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoab-
wälzung auf die Stadt über die Nachforderung von 
Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich 
die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der 
Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebslei-
tung und dem Betriebsausschuss Kultur angemes-
sen überwacht.  
 
Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind 
Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risiko-
managementsystem dokumentiert. 

b.  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie ge-
eignet, ihren Zweck zu erfüllen?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maß-
nahmen nicht durchgeführt werden? 

Die Maßnahmen sind zweckentsprechend.  
 
 
Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass 
die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.  

c.  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumen-
tiert? 

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert. 
 

d.  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen 
kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen 
Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozes-
sen und Funktionen abgestimmt und angepasst? 

Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei 
großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet 
wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung 
statt. 

 
 

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 
Optionen und Derivate 

 

a.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäfts-
umfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten so-
wie von anderen Termingeschäften, Optionen und 
Derivaten schriftlich festgelegt?  

Dazu gehört:  

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt 
werden? 

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instru-
mente bis zu welchen Beträgen eingesetzt wer-
den? 

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und 
dokumentiert und in welchem Umfang dürfen of-
fene Posten entstehen? 

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob 
bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind 
bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen (z. B. antizipatives Hedging)? 

Nach den uns erteilten Auskünften und unseren 
Feststellungen wurden derartige Finanzinstru-
mente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwor-
tung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt. 
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5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 
Optionen und Derivate 

 

b.  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt 
als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur 
Risikobegrenzung?  

Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den 
uns erteilten Auskünften werden derartige Ge-
schäfte nicht getätigt. 

c.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Ge-
schäftsumfang entsprechendes Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  
 

- Erfassung der Geschäfte, 
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der 

Risikoanalyse, 
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der 

Rechnungslegung, 
- Kontrolle der Geschäfte? 

Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststel-
lungen und den uns erteilten Auskünften derartige 
Geschäfte nicht getätigt werden. 

d.  Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risiko-
absicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte 
und werden Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen? 

Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststel-
lungen und den uns erteilten Auskünften derartige 
Geschäfte nicht getätigt werden. 
 

e.  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene 
Arbeitsanweisungen erlassen? 
 

Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststel-
lungen und den uns erteilten Auskünften derar-
tige Geschäfte nicht getätigt werden. 

f.  Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/ 
Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positio-
nen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vor-
sorgen geregelt? 

Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststel-
lungen und den uns erteilten Auskünften derartige 
Geschäfte nicht getätigt werden. 
 

 
 

6. Interne Revision  

a.  Gibt es eine den Bedürfnissen des Unterneh-
mens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision?  
 
Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird 
diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. wel-
che?) wahrgenommen? 
 

Im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit des 
Eigenbetriebes ist die Notwendigkeit der Einrich-
tung einer internen Revision nach Auffassung des 
Eigenbetriebes nicht notwendig. Der Wirtschafts-
plan als Anlage des Haushaltsplanes unterliegt der 
Prüfung der Finanzaufsicht der Stadt Aachen. Fer-
ner unterliegt der Eigenbetrieb den Kontrollen 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und 
der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW. 

b.  Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Kon-
zernrevision im Unternehmen/Konzern? 
 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interes-
senkonflikten? 

Siehe dazu Fragestellung a) 
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6. Interne Revision  

c.  Welches waren die wesentlichen Tätigkeits-
schwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevi-
sion im Geschäftsjahr?  
 
Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander 
unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von An-
weisung und Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind?  
 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über 
Korruptionsprävention berichtet?  
 
Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Siehe dazu Fragestellung a) 

d.  Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwer-
punkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Es erfolgte keine Abstimmung. 

e.  Hat die interne Revision/Konzernrevision bemer-
kenswerte Mängel aufgedeckt und um welche 
handelt es sich? 
 

In 2020 fand eine Prüfung des Rechnungsprü-
fungsamtes statt, die sich mit der Belegprüfung der 
Abrechnung der Einnahmen und Ausgabe im Zu-
sammenhang mit den Ausstellungen im Karlsjahr 
standen. Die vom Rechnungsprüfungsamt ge-
troffenen Feststellungen waren insgesamt unwe-
sentlich. 

f.  Welche Konsequenzen werden aus den Feststel-
lungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert 
die Interne Revision/Konzernrevision die Umset-
zung ihrer Empfehlungen? 
 

siehe dazu Fragestellung e) 

 
 
 
Geschäftsführungstätigkeit 
 

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 

a.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vor-
herige Zustimmung des Überwachungsorgans zu 
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 
 

An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz 
sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentli-
cher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevor-
schriften wurden in formeller und materieller Hin-
sicht soweit möglich von der Betriebsleitung ge-
prüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wur-
den den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungs-
prüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorge-
legt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß auf-
bewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Be-
triebsausschusses liegen vor.  
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7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 
Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 

b.  Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder 
der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans die Zustimmung des Überwachungsorgans 
eingeholt?  
 

Es wurden keine Kredite an Organmitglieder ge-
währt.  

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle 
zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, 
aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte 
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. 
Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der 
Prüfung nicht ergeben.  

d.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ge-
schäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanwei-
sung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen 
Erkenntnissen liegen hier keine negativen Fest-
stellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht 
und die Feststellungen des Rechnungsprüfungs-
amtes. 

 
 

8. Durchführung von Investitionen  

a.  Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligun-
gen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anla-
gewerte und Vorräte) angemessen geplant und 
vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlich-
keit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 
 

Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungs-
phase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird 
erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert 
ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls 
mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich 
werden Investitionen in das Anlagevermögen nur 
vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vor-
handen sind. 

b.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Un-
terlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Ange-
messenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei 
Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder 
Beteiligungen)? 

Siehe Fragestellung a) 

c.  Werden Durchführung, Budgetierung und Verän-
derungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 
 

Von der Budgetierung angefangen bis hin zu mög-
lichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer 
Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsan-
meldung durch die Bereichsleiter wird die Investi-
tion auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin 
überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kosten-
ersparnis) werden die entsprechenden Mittel im 
Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entspre-
chenden Gremien zwecks Genehmigung vorge-
legt. 

d.  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen 
wesentliche Überschreitungen ergeben?  
 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Grün-
den? 

Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich 
im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitun-
gen. 
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8. Durchführung von Investitionen  

e.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Lea-
sing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wur-
den?  

Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat 
die Anstalt nicht abgeschlossen.  

 
 

9. Vergaberegelungen  

a.  Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Ver-
stöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 
 

Die Ausschreibungs- und Vergaberegelungen 
wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße ge-
gen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen un-
serer Prüfung nicht festgestellt.  

b.  Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberege-
lungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. 
auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt? 

Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und 
verglichen. 

 
 

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

a.  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Be-
richt erstattet? 
 

Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich 
an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen 
Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt 
und dem Betriebsausschuss vorgelegt. 

b.  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Ein-
blick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unterneh-
mens-/Konzernbereiche?  

Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle ei-
nen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuel-
len wirtschaftlichen Lage des Betriebes. 

c.  Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche 
Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  
 
Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche 
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge-
schäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositio-
nen oder wesentliche Unterlassungen vor und 
wurde hierüber berichtet? 

Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführ-
ten Sitzungen zeitnah unterrichtet.  
 
Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie er-
kennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen haben wir nicht festgestellt. 

d.  Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzern-
leitung dem Überwachungsorgan auf dessen be-
sonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Keine  

e.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Be-
richterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unter-
nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fäl-
len ausreichend war? 

Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen 
können. 
 

f.  Gibt es eine D&O-Versicherung?  
 
Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart?  
 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versi-
cherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG be-
steht eine Eigenschadenversicherung, die den 
Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrau-
enspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt 
maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine 
übliche Versicherung für kommunale Einrichtun-
gen. 
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10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

g.  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge-
meldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwa-
chungsorgan offen gelegt worden? 

Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns 
im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt 
geworden.  

 
 
 
Vermögens- und Finanzlage 
 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reser-
ven 

 

a.  Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig 
nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 
 

Wir haben während unserer Prüfung keine Hin-
weise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendi-
ges Vermögen gefunden.  

b.  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir 
nicht festgestellt. 

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Ver-
mögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen 
Werten erheblich höhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermögensgegenstände wesent-
lich beeinflusst wird?  

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht erge-
ben. 

 
 

12. Finanzierung  

a.  Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen 
und externen Finanzierungsquellen zusammen?  
 
 
 
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden 
wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert 
werden? 

Die zum 31. Dezember 2020 langfristig gebunde-
nen Vermögensgegenstände sind vollständig 
durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe 
Bericht Abschnitt D.  
 
Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestan-
den nach den uns erteilten Auskünften und unse-
ren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht. 

b.  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurtei-
len, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah-
men wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt. 

c.  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-
/Fördermittel einschließlich Garantien der öffent-
lichen Hand erhalten?  
 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-
mit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen 
des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss 
Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb 
hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von 
TEUR 19.505 erhalten. 
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13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwen-
dung 

 

a.  Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund ei-
ner evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 
 

Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedri-
gen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die 
Eigenkapitalquote beträgt 89,3%. 

b.  Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Aus-
schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2020 einen 
Jahresfehlbetrag aus. 
 

 
 
 
Ertragslage 
 

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a.  Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh-
mens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunter-
nehmen zusammen? 

Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche 
ergeben sich den Anlagen zum Anhang.  

b.  Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmali-
gen Vorgängen geprägt? 

Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge 
geprägt. 

c.  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesent-
liche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen 
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den 
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen 
Konditionen vorgenommen werden?  

Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.  

d.  Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und 
preisrechtlich erwirtschaftet? 

Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten. 

 
 

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursa-
chen 

 

a.  Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die 
Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa-
ren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb 
und finanziert sich im Wesentlichen durch Zu-
schüsse des Rechtsträgers.  

b.  Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die 
Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-
men handelt es sich? 
 

Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maß-
nahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wie-
derbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Ge-
sellschafterdarlehen und keine weitere Neuauf-
nahme. 
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16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

 

a.  Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf fol-
gende Ursachen zurückzuführen:  
 

- Einnahmeeinbußen durch die Corona 
Pandemie 

- Schließung der Museen 
- Keine Einnahmen durch Raumvermietun-

gen 
- Verminderte Einnahmen in der Stadtbibli-

othek und der Musikschule 
- Keine Einnahmen durch Veranstaltungen 
- Corona Sonderzahlung an die Angestell-

ten gemäß Tarifvereinbarung 25.10.2020 

b.  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind 
beabsichtigt, um die Ertragslage des Unterneh-
mens zu verbessern?  

Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet:  
 

- Anpassung des Betriebskostenzuschus-
ses in 2021 für die prognostizierten Ein-
nahmeausfälle durch die Coronapande-
mie 

- Gehaltsanpassungen 

 

99 von 101 in Zusammenstellung



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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